
I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Verordnung (EG) Nr. 1577/2006 der Kommission vom 20. Oktober 2006 zur Festlegung pauschaler
Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise . . . . . . . . . 1

★ Verordnung (EG) Nr. 1578/2006 der Kommission vom 19. Oktober 2006 zur Einreihung von
bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Verordnung (EG) Nr. 1579/2006 der Kommission vom 20. Oktober 2006 zur Eröffnung einer Aus-
schreibung für die Erteilung von Ausfuhrlizenzen für Obst und Gemüse nach dem Verfahren A3
(Tomaten, Orangen, Zitronen, Tafeltrauben und Äpfel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

★ Verordnung (EG) Nr. 1580/2006 der Kommission vom 20. Oktober 2006 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1043/2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 3448/93 des Rates
im Hinblick auf die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und die Kriterien zur Festsetzung des
Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter
Anhang I des Vertrags fallenden Waren ausgeführt werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Rat

2006/702/EG:

★ Entscheidung des Rates vom 6. Oktober 2006 über strategische Kohäsionsleitlinien der Gemein-
schaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2006/703/EG, Euratom:

★ Beschluss des Rates vom 16. Oktober 2006 zur Ernennung der dänischen Mitglieder des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

ISSN 1725-2539

L 291

49. Jahrgang

21. Oktober 2006Rechtsvorschriften

(Fortsetzung umseitig)

Amtsblatt
der Europäischen Union

DE

Ausgabe
in deutscher Sprache

Inhalt

2



Kommission

2006/704/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 20. Oktober 2006 über die mit einer Einschränkung
versehene Veröffentlichung der Fundstelle der Norm EN 848-3:1999 „Sicherheit von Holzbear-
beitungsmaschinen — Fräsmaschinen für einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug —

Teil 3: NC-Bohr- und Fräsmaschinen“ gemäß der Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 4901) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2006/705/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 20. Oktober 2006 zur Genehmigung des von Deutschland
gemäß der Richtlinie 2005/94/EG vorgelegten Schutzimpfungsplans gegen die Aviäre Influenza
des Subtyps H5 in bestimmten nordrhein-westfälischen Haltungsbetrieben (Bekannt gegeben unter
Aktenzeichen K(2006) 4906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2006/706/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 20. Oktober 2006 zur Änderung der Entscheidung
92/452/EWG hinsichtlich bestimmter Embryo-Entnahmeeinheiten und Embryo-Erzeugungsein-
heiten in den Vereinigten Staaten von Amerika (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen
K(2006) 4907) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2006/707/EG:

★ Beschluss Nr. 06/EG/2006 des mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und Japan vom 12. Juni 2006 über die gegenseitige Anerkennung eingesetzten Gemischten
Ausschusses über die Aufnahme einer Konformitätsbewertungsstelle in den Sektoralen Anhang
über Telekommunikationsendgeräte und Funkausrüstungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

In Anwendung von Titel V des Vertrags über die Europäische Union erlassene Rechtsakte

★ Gemeinsame Aktion 2006/708/GASP des Rates vom 17. Oktober 2006 zur Änderung und
Verlängerung der Gemeinsamen Aktion 2005/190/GASP betreffend die integrierte Mission
der Europäischen Union zur Stützung der Rechtsstaatlichkeit im Irak, EUJUST LEX . . . . . . . . . . 43

DE

Inhalt (Fortsetzung)

(1) Text von Bedeutung für den EWR



I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1577/2006 DER KOMMISSION

vom 20. Oktober 2006

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21. Oktober 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Oktober 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE21.10.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 291/1

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 (ABl. L 62 vom 9.3.2005,
S. 3).



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 20. Oktober 2006 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 63,6
096 29,2
204 41,1
999 44,6

0707 00 05 052 110,8
096 30,8
999 70,8

0709 90 70 052 100,0
204 51,8
999 75,9

0805 50 10 052 62,9
388 64,7
524 66,9
528 58,3
999 63,2

0806 10 10 052 88,6
066 54,3
400 172,2
999 105,0

0808 10 80 388 79,6
400 115,6
404 100,0
800 129,5
804 140,2
999 113,0

0808 20 50 052 96,6
388 102,9
720 57,0
999 85,5

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 750/2005 der Kommission (ABl. L 126 vom 19.5.2005, S. 12). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1578/2006 DER KOMMISSION

vom 19. Oktober 2006

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomen-
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (1), insbesondere auf
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten
Nomenklatur im Anhang zu der Verordnung (EWG)
Nr. 2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die
Einreihung der im Anhang zu dieser Verordnung aufge-
führten Waren zu erlassen.

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No-
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom-
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt
und die aufgrund besonderer gemeinschaftlicher Regelun-
gen aufgestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maß-
nahmen im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden.

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung
genannten Waren in die in Spalte 2 angegebenen
KN-Codes mit den in Spalte 3 genannten Begründungen
einzureihen.

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte,
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No-
menklatur betreffen und die mit dem in dieser Verord-
nung festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstim-
men, während eines Zeitraums von drei Monaten von
dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen des Artikels
12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des
Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zoll-
kodex der Gemeinschaften (2) weiterverwendet werden
können.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht.

Artikel 2

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind-
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dem in dieser Verordnung
festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstimmen, können
während eines Zeitraums von drei Monaten gemäß den Bestim-
mungen des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 weiterverwendet werden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Oktober 2006

Für die Kommission
László KOVÁCS

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 996/2006 der Kommission (ABl. L 179
vom 1.7.2006, S. 26).

(2) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13).



ANHANG

Warenbezeichnung Einreihung
(KN-Code) Begründung

(1) (2) (3)

1. Tastaturmattenmembran (Abmessungen ca.
65 × 40 × 1 mm) aus Polykarbonat, elek-
trisch nicht leitend. Die Ware weist auf der
Oberseite geformte Tasten und auf der Un-
terseite nicht leitende Kontaktstifte auf.

Die Ware weist bedruckte Tasten auf, die
einer alphanumerischen Tastatur entspre-
chen, sowie Ruftasten und andere typische
Merkmale von Mobiltelefonen.

8529 90 40 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif-
ten 1 und 6 für die Auslegung der Kombinier-
ten Nomenklatur, Anmerkung 2 b zu Abschnitt
XVI, und dem Wortlaut der KN-Codes 8529,
8529 90 und 8529 90 40.

Die Tastaturmatte ist wegen ihrer Konzeption,
insbesondere der Form, sowie der Anbringung,
dem Layout und den bedruckten Tasten dem
KN-Code 8529 90 40 zuzuordnen, da es sich
um ein Teil handelt, das ausschließlich oder
hauptsächlich für Geräte der Position 8525 be-
stimmt ist.

2. Ein Paar aufblasbare Plastikringe, jeder mit
zwei Luftkammern.

Die Schwimmringe werden von Kindern um
die Arme getragen, damit sie sich im flachen
Wasser über Wasser halten können.

Die Ringe bieten keinen Sicherheitsschutz
und sind nicht zur Rettung geeignet.

9506 29 00 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif-
ten 1 und 6 für die Auslegung der Kombinier-
ten Nomenklatur sowie nach dem Wortlaut der
KN-Codes 9506 und 9506 29 00.

Aufgrund ihrer Aufmachung verfügt die Ware
nicht über den Grad an Sicherheit, der für einen
Rettungsring oder eine Rettungsweste mit le-
bensrettender Funktion verlangt wird (Stoffbe-
schaffenheit).

Die Ware stellt mehr als ein Spielzeug dar und
ist somit aus der Position 9503 ausgeschlossen.

Da die Ware sicher genug ist, um ein Kind über
Wasser zu halten, ist sie in den KN-Code
9506 29 00 einzureihen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1579/2006 DER KOMMISSION

vom 20. Oktober 2006

zur Eröffnung einer Ausschreibung für die Erteilung von Ausfuhrlizenzen für Obst und Gemüse
nach dem Verfahren A3 (Tomaten, Orangen, Zitronen, Tafeltrauben und Äpfel)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), insbesondere auf Artikel 35 Absatz 3
Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 der Kommission (2)
enthält die Durchführungsbestimmungen zu den Aus-
fuhrerstattungen im Sektor Obst und Gemüse.

(2) Gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 2200/96 kann für die Ausfuhren der Gemeinschaft
unter Berücksichtigung der Beschränkungen aufgrund der
gemäß Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Abkom-
men eine Ausfuhrerstattung gewährt werden, soweit dies
für eine wirtschaftlich bedeutende Ausfuhr erforderlich
ist.

(3) Gemäß Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 2200/96 ist dafür zu sorgen, dass die bereits durch
die Erstattungsregelung geschaffenen Handelsströme nicht
gestört werden. Aus diesem Grund und wegen der jahres-
zeitlichen Schwankungen der Obst- und Gemüseausfuh-
ren sind Kontingente für die einzelnen Erzeugnisse fest-
zusetzen, wobei die Nomenklatur der landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen anzuwenden
ist, die mit der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der
Kommission (3) erstellt wurde. Diese Erzeugnismengen

sind unter Berücksichtigung der Verderblichkeit der be-
treffenden Erzeugnisse aufzuteilen.

(4) Gemäß Artikel 35 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2200/96 werden die Erstattungen unter Berücksich-
tigung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Preise für Obst und Gemüse und der verfügbaren Mengen
auf dem Markt der Gemeinschaft sowie der im interna-
tionalen Handel üblichen Preise festgesetzt. Ferner ist den
Vermarktungs- und Transportkosten sowie den wirt-
schaftlichen Aspekten der beabsichtigten Ausfuhren
Rechnung zu tragen.

(5) Gemäß Artikel 35 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 2200/96 werden die Preise in der Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr güns-
tigsten tatsächlichen Preise ermittelt.

(6) Aufgrund der Lage im internationalen Handel oder der
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte kann es er-
forderlich sein, die Erstattung für ein bestimmtes Erzeug-
nis nach Bestimmungen zu differenzieren.

(7) Zurzeit können Tomaten, Orangen, Zitronen, Tafeltrau-
ben und Äpfel der Kategorien Extra, I und II der gemein-
schaftlichen Vermarktungsnormen in wirtschaftlich be-
deutendem Umfang ausgeführt werden.

(8) Im Hinblick auf eine bestmögliche Nutzung der verfügba-
ren Mittel sowie aufgrund der Struktur der Ausfuhren der
Gemeinschaft ist es angebracht, eine Ausschreibung vor-
zunehmen und den indikativen Erstattungsbetrag sowie
die vorgesehenen Mengen für den betreffenden Zeitraum
festzusetzen.

(9) Der Verwaltungsausschuss für frisches Obst und Gemüse
hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsitzenden
gesetzten Frist Stellung genommen —
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(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 47/2003 der Kommission (ABl.
L 7 vom 11.1.2003, S. 64).

(2) ABl. L 268 vom 9.10.2001, S. 8. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 (ABl. L 62 vom 9.3.2005, S. 3).

(3) ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2091/2005 (ABl. L 343 vom
24.12.2005, S. 1).



HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Es wird eine Ausschreibung für die Erteilung von Aus-
fuhrlizenzen nach dem Verfahren A3 eröffnet. Die Erzeugnisse,
der Zeitraum für die Einreichung der Angebote, die indikativen
Erstattungssätze und die vorgesehenen Mengen sind im Anhang
festgesetzt.

(2) Die im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe erteilten Lizen-
zen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000

der Kommission (1) werden nicht auf die im Anhang der
vorliegenden Verordnung genannten erstattungsfähigen Mengen
angerechnet.

(3) Unbeschadet der Anwendung von Artikel 5 Absatz 6 der
Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 beträgt die Gültigkeitsdauer
der Lizenzen vom Typ A3 vier Monate.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 2. November 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Oktober 2006

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

ZUR ERÖFFNUNG EINER AUSSCHREIBUNG FÜR DIE ERTEILUNG VON AUSFUHRLIZENZEN FÜR OBST
UND GEMÜSE NACH DEM VERFAHREN A3 (TOMATEN, ORANGEN, ZITRONEN, TAFELTRAUBEN UND

ÄPFEL)

Zeitraum für die Einreichung der Angebote: 2. bis 3. November 2006

Erzeugniscode (1) Bestimmung (2) Indikativer Erstattungsbetrag
(EUR/t netto)

Vorgesehene Menge
(t)

0702 00 00 9100 F08 30 12 000

0805 10 20 9100 F08 39 113 333

0805 50 10 9100 F08 60 30 000

0806 10 10 9100 F08 23 5 333

0808 10 80 9100 F04, F09 33 83 333

(1) Die Erzeugniscodes sind in der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
(2) Die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 festgelegt. Die Zahlencodes für das

Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom 28.11.2003, S. 11) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
F04: Hongkong, Singapur, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua-Neuguinea, Laos, Kambodscha, Vietnam, Japan,

Uruguay, Paraguay, Argentinien, Mexiko, Costa Rica.
F08: Alle Bestimmungen außer Rumänien und Bulgarien.
F09: Die folgenden Bestimmungen: Norwegen, Island, Grönland, Färöer, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Ehemalige Jugosla-

wische Republik Mazedonien, Serbien und Montenegro, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan,
Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Oman, Vereinigte Arabische
Emirate (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Khaimah und Fujairah), Kuwait, Jemen, Syrien, Iran,
Jordanien, Bolivien, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador und Kolumbien; Länder und Hoheitsgebiete Afrikas mit Aus-
nahme von Südafrika; Bestimmungen gemäß Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Kommission (ABl. L 102 vom
17.4.1999, S. 11).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1580/2006 DER KOMMISSION

vom 20. Oktober 2006

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1043/2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.
3448/93 des Rates im Hinblick auf die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und die Kriterien zur
Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von

nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren ausgeführt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3448/93 des Rates vom
6. Dezember 1993 über die Handelsregelung für bestimmte aus
landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren (1), insbe-
sondere auf Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1
Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1043/2005 der
Kommission (2) gilt für Erzeugnisse, die in Form von
nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren aus-
geführt werden, die Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der
Kommission vom 15. April 1999 über gemeinsame
Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen bei
landwirtschaftlichen Erzeugnissen (3).

(2) Gemäß Artikel 3 zweiter Gedankenstrich der Verordnung
(EG) Nr. 800/1999 entsteht der Anspruch auf eine Aus-
fuhrerstattung bei der Einfuhr in ein bestimmtes Dritt-
land, wenn für das betreffende Drittland ein differenzier-
ter Erstattungssatz gilt.

(3) In den Artikeln 14, 15 und 16 der Verordnung (EG) Nr.
800/1999 sind die Bedingungen für die Zahlung einer
differenzierten Erstattung und insbesondere die Unterla-
gen festgelegt, die als Nachweis für die Ankunft der Wa-
ren am Bestimmungsort vorzulegen sind.

(4) Entsprechend Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr.
800/1999 können die Mitgliedstaaten den Ausführer un-
ter bestimmten Umständen von der Vorlage der in Arti-
kel 16 dieser Verordnung vorgeschriebenen Nachweise
mit Ausnahme des Beförderungspapiers freistellen.

(5) Erstattungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1043/2005
werden für eine große Menge spezifischer Anträge ge-
währt. Die meisten Waren, für die diese Anträge gestellt
werden, werden nach genau festgelegten technischen Ge-
gebenheiten hergestellt, ihre Beschaffenheit und Qualität
ändert sich nicht, ihre Ausfuhr folgt immer dem gleichen
Muster, und sie werden nach Verfahren hergestellt, die
von den zuständigen Behörden registriert und bestätigt
wurden.

(6) Angesichts dieser besonderen Umstände und im Hinblick
auf eine Vereinfachung des Verwaltungsaufwands, der mit
der Gewährung von Ausfuhrerstattungen gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1043/2005 verbunden ist, ist es ange-
zeigt, Sonderbestimmungen zu erlassen, die den Mitglied-
staaten einen größeren Spielraum gewähren als Artikel
17 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999, indem in ihnen
die Obergrenzen festgelegt werden, unterhalb derer die
Mitgliedstaaten die Marktteilnehmer von den Nachweisen
nach Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 frei-
stellen können.

(7) Wenn die Waren für den Verkauf an den Endverbraucher
abgepackt sind oder wenn Waren desselben KN-Codes
nach einem immer wiederkehrenden Muster vom selben
Ausführer an denselben Empfänger geliefert werden, ist
es angezeigt, den Mitgliedstaaten den Spielraum einzu-
räumen, den Ausführer nach eigenem Ermessen von
der Vorlage des Nachweises gemäß Artikel 16 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 800/1999 freizustellen, sofern sie ver-
langen, dass der Ausführer diesen Nachweis bei Stichpro-
benkontrollen vorlegt.

(8) Es ist zu gewährleisten, dass einerseits die Mitgliedstaaten
feststellen können, dass die vorstehenden Ausnahmen auf
jene Transaktionen beschränkt bleiben, für die sie vorge-
sehen sind, während andererseits die einzelnen Ausführer
vor der Ausfuhr wissen müssen, für welche Waren und
Transaktionen ein Mitgliedstaat bereit ist, ihnen diese
flexiblere Regelung zu gewähren. Es ist daher angezeigt,
ein von den Mitgliedstaaten zu verwaltendes Genehmi-
gungsverfahren vorzusehen, mit dem sie die Waren und
Transaktionen kontrollieren können, für die sie diese fle-
xiblere Regelung gewähren wollen.
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(9) Es empfiehlt sich vorzusehen, dass nach diesen Bestim-
mungen gewährte Ausnahmen als Risikofaktoren gelten,
die im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 4045/89 des Rates (1) zu berücksichtigen
sind, in der die von den Mitgliedstaaten vorzunehmende
Prüfung jener Maßnahmen geregelt ist, die Bestandteil des
Finanzierungssystems des Europäischen Ausrichtungs-
und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ga-
rantie, sind. Falls die Mitgliedstaaten bestimmte Unterla-
gen auf der Grundlage von Risikofaktoren verlangen, ist
es zudem angezeigt, dass sie die Grundsätze anwenden,
die in der Verordnung (EG) Nr. 3122/94 der Kommission
vom 20. Dezember 1994 zur Festlegung der Kriterien für
die Risikoanalyse bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
für die eine Erstattung gewährt wird (2), festgelegt sind.

(10) Unbeschadet der Bestimmungen über Ausnahmen gemäß
dieser Verordnung sollten die Nachweise gemäß Artikel
16 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 in bestimmten
Fällen zwingend vorgelegt werden müssen. Die Bindung
der Erstattung an die Erfüllung dieser Anforderungen
zieht sowohl für die nationalen Behörden als auch für
die Ausführer eine wesentliche Änderung der Verwal-
tungsverfahren nach sich, mit entsprechenden administ-
rativen Folgen und erheblichem Finanzaufwand. Die Bei-
bringung der in Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr.
800/1999 vorgesehenen Nachweise kann in einigen Län-
dern erhebliche verwaltungstechnische Schwierigkeiten
bereiten. Um den Finanz- und Verwaltungsaufwand für
die Ausführer zu verringern und Behörden und Ausfüh-
rern die Möglichkeit zu geben, die neue Regelung für die
betreffenden Waren mit allen für einen reibungslosen
Ablauf der Einfuhrzollformalitäten erforderlichen Verfah-
ren einzuführen, ist es angezeigt, eine Übergangszeit vor-
zusehen, während der die Erbringung des Nachweises
über die Erfüllung der Einfuhrzollformalitäten erleichtert
wird.

(11) Die Verordnung (EG) Nr. 1043/2005 sollte daher ent-
sprechend geändert werden.

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für horizontale Fragen des Handels mit landwirtschaftli-
chen Verarbeitungserzeugnissen, die nicht unter Anhang I
fallen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Dem Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. 1043/2005 werden
die folgenden Absätze 3 bis 6 angefügt:

„(3) Für die in Anhang II dieser Verordnung aufgeführten
Waren gilt abweichend von Artikel 17 der Verordnung (EG)
Nr. 800/1999 der in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels
genannte Betrag ungeachtet des Bestimmungslandes oder -ge-
biets, in das die Waren ausgeführt werden:

a) bei Waren, die für den Verkauf an den Endverbraucher in
unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von höchstens 2,5 kg oder in Behältern von
höchstens 2 Litern Inhalt abgepackt sind und eine Etiket-
tierung im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der
Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (*) tragen, auf der entweder der Einführer im
Bestimmungsland angegeben ist oder deren Aufschrift ent-
weder in einer Amtssprache des Bestimmungslandes oder
in einer dort ohne weiteres verständlichen Sprache abge-
fasst ist;

b) in Fällen, in denen ein bestimmter Ausführer mindestens
12 Mal in den zwei Jahren vor dem Datum des in Absatz 4
genannten Genehmigungsantrags Waren ausführt, die je-
weils nicht mehr als 90 Gewichtshundertteile eines einzel-
nen erstattungsfähigen Grunderzeugnisses enthalten, unter
den gleichen achtstelligen KN-Code fallen und an densel-
ben (dieselben) Empfänger gehen.

(4) In den in Absatz 3 vorgesehenen Fällen können die
Mitgliedstaaten auf Antrag den betreffenden Ausführer durch
eine förmliche Genehmigung von der Vorlage der gemäß
Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 erforderlichen
Unterlagen mit Ausnahme des Beförderungspapiers freistellen.

Die in Unterabsatz 1 genannte Genehmigung gilt, sofern sie
nicht widerrufen wird, für höchstens zwei Jahre und kann
erneuert werden. Die Mitgliedstaaten können diese Genehmi-
gung nach eigenem Ermessen widerrufen und müssen sie vor
allem sofort entziehen, wenn der begründete Verdacht be-
steht, dass der Ausführer den Auflagen der jeweiligen Geneh-
migung nicht nachkommt.

Die nach Unterabsatz 1 gewährten Ausnahmen sind als Risi-
kofaktoren anzusehen und im Sinne von Artikel 2 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 zu berücksichtigen.

Ausführer, die die Befreiung in Anspruch nehmen, müssen
die Genehmigungsnummer auf dem Einheitspapier und auf
dem spezifischen Zahlungsantrag gemäß Artikel 32 dieser
Verordnung angeben.
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(5) Unbeschadet von Absatz 4 können die Mitgliedstaaten
in den Fällen gemäß Absatz 3 Buchstabe b den betreffenden
Ausführer von der Vorlage der Beförderungspapiere für sämt-
liche unter eine Genehmigung fallende Ausfuhren freistellen,
sofern vom betreffenden Ausführer verlangt wird, die Beför-
derungspapiere für mindestens 10 % solcher Ausfuhranmel-
dungen oder für wenigstens eine Anmeldung jährlich vorzu-
legen, je nachdem welche Zahl höher ist, wobei die Mitglied-
staaten die Auswahl anhand der Kriterien der Verordnung
(EG) Nr. 3122/94 treffen.

(6) Im Fall von in Anhang II dieser Verordnung aufgeführ-
ten Waren, deren Ausfuhranmeldung spätestens am 30. Sep-
tember 2007 angenommen wurde und für die der Ausführer
keinen Nachweis nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 800/1999 beibringen kann, gelten diese Waren als
in ein Drittland eingeführt, sobald eine Kopie des Beförde-
rungspapiers und entweder eines der in Artikel 16 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 aufgeführten Dokumente

oder ein von einem in der Gemeinschaft ansässigen zuge-
lassenen Makler ausgestellter Bankbeleg, aus dem hervorgeht,
dass die Zahlung für die betreffende Ausfuhr dem bei dem
Makler geführten Konto des Ausführers gutgeschrieben wor-
den ist, oder ein entsprechender Zahlungsbeleg vorgelegt
wird.

Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 20 der Verord-
nung (EG) Nr. 800/1999 tragen die Mitgliedstaaten den Be-
stimmungen von Unterabsatz 1 Rechnung.
___________
(*) ABl. L 109 vom 6.5.2000, S. 29.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Oktober 2006

Für die Kommission
Günter VERHEUGEN

Vizepräsident
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 6. Oktober 2006

über strategische Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft

(2006/702/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen So-
zialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1260/1999 (1), insbesondere auf Artikel 25
Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 158 des Vertrags setzt sich die Gemein-
schaft im Hinblick auf die Stärkung ihres wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts das Ziel, die Unterschiede
im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und
den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete
oder Inseln, einschließlich der ländlichen Gebiete, zu ver-
ringern.

(2) Gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
sollten strategische Leitlinien für den wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalt festgelegt wer-
den, um einen indikativen Rahmen für die Intervention
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, des
Europäischen Sozialfonds und des Kohäsionsfonds (im
Folgenden als „die Fonds“ bezeichnet) zu definieren;
dies erfolgt unter Berücksichtigung anderer einschlägiger
Gemeinschaftspolitiken zur Förderung einer harmoni-
schen, ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der
Gemeinschaft.

(3) Zwar vergrößern sich im Zuge der Erweiterung die re-
gionalen Unterschiede in der Gemeinschaft beträchtlich,
obwohl einige der ärmsten Teile der neuen Mitgliedstaa-
ten die höchsten Wachstumsraten aufweisen. Die Erwei-
terung ist daher eine beispiellose Gelegenheit für ein
stärkeres Wachstum und eine verbesserte Wettbewerbs-
fähigkeit in der Gemeinschaft als Ganzes, und dies sollte
sich in den strategischen Leitlinien widerspiegeln.

(4) Auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates im Jahr
2005 wurde bekräftigt, dass bei der Verfolgung der Ziele
der überarbeiteten Lissabon-Agenda, welche aus den vom
Rat angenommenen integrierten Leitlinien einschließlich
der Grundzüge der Wirtschaftspolitik und der Beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien besteht, die Gemeinschaft alle
geeigneten einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Mit-
tel — einschließlich der Kohäsionspolitik — mobilisieren
solle.

(5) Im Hinblick auf die im Vertrag verankerten Ziele und
insbesondere mit Blick auf das Ziel der Förderung realer
wirtschaftlicher Konvergenz sollten die Maßnahmen, die
aus den für die Kohäsionspolitik verfügbaren, begrenzten
Mitteln unterstützt werden, vornehmlich zur Förderung
der in der überarbeiteten Lissabon-Strategie festgelegten
Prioritäten nachhaltiges Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung eingesetzt werden.
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(6) Der Zweck dieser strategischen Leitlinien sollte daher die
Vergrößerung des strategischen Anteils in der Kohäsions-
politik sein, um Synergien mit den Zielen der überarbei-
teten Lissabon-Strategie zu stärken und um zum Errei-
chen dieser Ziele beizutragen.

(7) Auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates im Jahr
2005 wurde festgestellt, dass sich die Beteiligten vor Ort
unter Einbeziehung der regionalen und lokalen Akteure
sowie der Sozialpartner die Ziele der neuen Lissabon-
Agenda stärker zu Eigen machen müssten, insbesondere
in Bereichen, in denen eine größere räumliche Nähe von
Bedeutung ist, wie z. B. Innovation, wissensbasierte Wirt-
schaft und die neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, Beschäftigung, Humankapital, Unter-
nehmergeist, Förderung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) und Zugang zu Risikokapital. In diesen
strategischen Leitlinien wird diese Einbeziehung der Be-
teiligten vor Ort berücksichtigt.

(8) In diesen strategischen Leitlinien sollte auch berücksich-
tigt werden, dass makroökonomische Stabilität und
strukturelle Reformen auf einzelstaatlicher Ebene die Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Kohä-
sionspolitik sind, neben einer Reihe anderer investitions-
fördernder Bedingungen wie z. B. der wirksamen Durch-
setzung des Binnenmarktes, Verwaltungsreformen, des
guten Verwaltungshandelns, eines unternehmensfreundli-
chen Umfeldes und der Verfügbarkeit von hoch qualifi-
zierten Arbeitskräften.

(9) Die Mitgliedstaaten haben nationale Reformprogramme
entwickelt, um unter Berücksichtigung der integrierten
Leitlinien die Bedingungen für Wachstum und Beschäfti-
gung zu verbessern. Mit diesen strategischen Leitlinien
sollte in allen Mitgliedstaaten und Regionen jenen Inves-
titionsbereichen Vorrang gegeben werden, die unter Be-
rücksichtigung der nationalen und regionalen Bedürfnisse
und der jeweiligen Situation zu einer Verwirklichung der
Ziele der nationalen Reformprogramme beitragen: Inves-
titionen in Innovation und in die wissensbasierte Wirt-
schaft, in die neuen Informations- und Kommunikations-
technologien, in Beschäftigung, Humankapital, unterneh-
merische Initiative, Unterstützung der KMU und in den
Zugang zu Risikokapital.

(10) Die strategischen Leitlinien sollten den Beitrag berück-
sichtigen, den die Kohäsionspolitik zur Verwirklichung
anderer, mit der erneuerten Lissabon-Agenda zusammen-
hängender Gemeinschaftspolitiken leisten kann.

(11) Für die Regionen und Mitgliedstaaten, welche unter dem
Ziel „Konvergenz“ förderfähig sind, sollte das Ziel darin
bestehen, das Wachstumspotenzial zu stimulieren, um
hohe Wachstumsraten zu erzielen und beizubehalten,
beispielsweise indem Lösungen für Defizite bei den
grundlegenden Infrastrukturnetzen gefunden werden
und die institutionelle und verwaltungstechnische Kapa-
zität gestärkt wird.

(12) Dem territorialen Aspekt der Kohäsionspolitik kommt
große Bedeutung zu, und alle Gebiete der Gemeinschaft
sollten die Möglichkeit haben, zu Wachstum und Be-
schäftigung beizutragen. Daher sollte in den strategischen
Leitlinien dem Investitionsbedarf sowohl städtischer als
auch ländlicher Gebiete Rechnung getragen werden;
dies sollte mit Blick auf deren jeweilige Rolle in der
regionalen Entwicklung geschehen und die Förderung
einer ausgewogenen Entwicklung, nachhaltiger Gemein-
schaften und der sozialen Einbeziehung zum Ziel haben.

(13) Dem Ziel der europäischen territorialen Zusammenarbeit
kommt bei der Sicherstellung einer ausgewogenen und
nachhaltigen Entwicklung der Gemeinschaft eine große
Bedeutung zu. Mit den strategischen Leitlinien sollte ein
Beitrag zur Verwirklichung des Ziels der europäischen
territorialen Zusammenarbeit geleistet werden, für dessen
Gelingen gemeinsame Entwicklungsstrategien der betreff-
enden Gebiete auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene sowie die Vernetzung der maßgeblichen Beteiligten
notwendig sind, um insbesondere den Transfer von Ideen
an die wichtigsten nationalen und regionalen Kohäsions-
programme zu gewährleisten.

(14) Zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sollten die
strategischen Leitlinien die Berücksichtigung des erforder-
lichen Schutzes und der Verbesserung der Umwelt bei
der Vorbereitung nationaler Strategien widerspiegeln.

(15) Die Gleichheit von Männern und Frauen sowie die Ver-
meidung jeglicher Diskriminierung wegen des Ge-
schlechts, der Rasse oder ethnischer Herkunft, der Reli-
gion oder Überzeugung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexueller Orientierung stellen grundlegende Prin-
zipien der Kohäsionspolitik dar, und sie sollten auf allen
Ebenen des strategischen Kohäsionskonzeptes wirksam
werden.

(16) Gutes Verwaltungshandeln ist auf allen Ebenen für die
erfolgreiche Umsetzung der Kohäsionspolitik unabding-
bar. In den strategischen Leitlinien sollte der Rolle einer
breit angelegten Partnerschaft für die Ausarbeitung und
Umsetzung von Entwicklungsstrategien Rechnung getra-
gen werden, die zur Gewährleistung einer erfolgreichen
Durchführung komplexer Kohäsionsstrategien unerläss-
lich sind; auch die Anforderungen an Qualität und Effi-
zienz des öffentlichen Sektors sollten berücksichtigt wer-
den.

(17) Diese Leitlinien bilden einen einheitlichen indikativen
Rahmen, auf den die Mitgliedstaaten und Regionen bei
der Ausarbeitung ihrer nationalen und regionalen Pro-
gramme zurückgreifen sollen, um insbesondere ihren Bei-
trag zu den Zielen der Gemeinschaft in Bezug auf Zu-
sammenhalt, Wachstum und Beschäftigung abschätzen
zu können. Unter Berücksichtigung dieser strategischen
Leitlinien sollte jeder Mitgliedstaat seinen jeweiligen „Na-
tionalen strategischen Rahmenplan“ und die daraus resul-
tierenden operationellen Programme ausarbeiten —
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die als Anhang beigefügten strategischen Leitlinien der Gemein-
schaft für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu-
sammenhalt (im Folgenden als „strategische Leitlinien“ bezeich-
net) werden angenommen, um als indikativer Rahmenplan für
die Mitgliedstaaten zur Vorbereitung des „Nationalen strategi-
schen Rahmenplans“ und der operationellen Programme für
den Zeitraum von 2007 bis 2013 zu dienen.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 6. Oktober 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
K. RAJAMÄKI

DE21.10.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 291/13



ANHANG

Strategische Leitlinien der Gemeinschaft zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt
2007—2013

1. EINLEITUNG: LEITLINIEN FÜR DIE KOHÄSIONSPOLITIK IM ZEITRAUM 2007—2013

In Übereinstimmung mit den integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung der überarbeiteten Lissabon-
Agenda sollten mit den Programmen, die durch die Kohäsionspolitik unterstützt werden, die finanziellen Mittel auf
die folgenden drei Prioritäten konzentriert werden (1):

— Verbesserung der Attraktivität der Mitgliedstaaten, der Regionen und der Städte durch Verbesserung der An-
bindung, Gewährleistung einer angemessenen Dienstleistungsqualität und eines angemessenen Dienstleistungs-
niveaus sowie durch Erhaltung der Umwelt,

— Förderung der Innovation, des Unternehmergeists und des Wachstums der wissensbasierten Wirtschaft durch
Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten, auch unter Nutzung der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien, und

— Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, indem mehr Menschen in ein Beschäftigungsverhältnis oder
eine unternehmerische Tätigkeit geführt, die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen ver-
bessert und die Investitionen in das Humankapital gesteigert werden.

Aufgrund der Berücksichtigung der erneuerten Lissabon-Agenda in den neuen Programmen wird auf folgende
Prinzipien hingewiesen:

Entsprechend dem Neustart der Lissabon-Strategie sollte sich die Kohäsionspolitik stärker auf Wissen, Forschung
und Innovation sowie auf das Humankapital konzentrieren. Die globalen finanziellen Anstrengungen zugunsten
dieser Aktionsbereiche sollten daher erheblich gesteigert werden, wie in den neuen Vereinbarungen über Rück-
stellungen für die Zweckbindung („earmarking“-Bestimmungen) gefordert (2). Außerdem sollten sich die Mitglied-
staaten und Regionen von bewährten Praktiken leiten lassen, wenn diese ersichtlich positive Ergebnisse bei Wachs-
tum und Beschäftigung erbracht haben.

Die Mitgliedstaaten und Regionen sollten das Ziel der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und Synergien zwischen
den wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Bereichen schaffen. In der erneuerten Lissabon-Strategie für
Wachstum und Beschäftigung und in den nationalen Reformprogrammen wird die Bedeutung des umweltpoliti-
schen Aspektes für das Wachstum, die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung hervorgehoben. Der Umwelt-
schutz muss bei der Vorbereitung von Programmen und Projekten im Hinblick auf die Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung berücksichtigt werden.

Die Mitgliedstaaten und Regionen sollten das Ziel der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Phasen der
Ausarbeitung und Durchführung der Programme und Projekte verfolgen. Dies kann durch spezielle Maßnahmen
zur Förderung der Gleichstellung geschehen, ebenso wie durch sorgfältige Prüfung, wie sich andere Projekte und
die Verwaltung der Fonds auf Männer und Frauen auswirken.

Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um jegliche Diskriminierung wegen des Geschlechts,
der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder Überzeugung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Orientierung in den verschiedenen Phasen der Durchführung der Fonds zu vermeiden. Insbesondere der
behindertengerechte Zugang ist eines der Kriterien, die bei der Definition von fondsfinanzierten Operationen
beachtet und in den verschiedenen Durchführungsphasen berücksichtigt werden müssen.

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Aspekte jedes dieser weit gefassten Bereiche in jedem Kapitel
anhand spezieller Leitlinien untersucht. Nicht alle der näher ausgeführten Leitlinien sind für alle Regionen relevant.
Welcher Investitionsmix am besten geeignet ist, hängt letztlich von der Analyse der Stärken und Schwächen des
einzelnen Mitgliedstaats oder der einzelnen Region und von den besonderen nationalen und regionalen Verhältnis-
sen ab. Die Leitlinien bilden vielmehr einen einheitlichen Rahmen, auf den die Mitgliedstaaten und Regionen bei
der Ausarbeitung ihrer nationalen, regionalen und lokalen Programme zurückgreifen sollen, um insbesondere ihren
Beitrag zu den Zielen der Gemeinschaft in Bezug auf Zusammenhalt, Wachstum und Beschäftigung abschätzen zu
können.
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1.1. Leitlinie: Stärkung der Anziehungskraft Europas für Investoren und Arbeitskräfte

Eine wesentliche Voraussetzung für Wachstum und Arbeitsplätze ist, dass die Unternehmen Zugang zur notwen-
digen Infrastruktur (z. B. Verkehr, Umwelt, Energie) haben. Eine moderne und sichere Infrastruktur ist für viele
Unternehmen ein wichtiger Leistungsfaktor, der die wirtschaftliche und soziale Attraktivität von Regionen und
Städten mitbestimmt. In Regionen mit Entwicklungsrückstand, und besonders in den neuen Mitgliedstaaten, geben
Infrastrukturinvestitionen Impulse für Wachstum und somit für eine verstärke Konvergenz mit der übrigen Union
und tragen zudem zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Die Finanzierung sollte nicht nur über Zuschüsse,
sondern auch aus dem privaten Sektor und über Darlehen namentlich der Europäischen Investitionsbank (EIB)
erfolgen. Für den nächsten Programmzeitraum werden die Programmbehörden die Möglichkeit haben, bei der
Aufstellung von Projekten, die für Zuschüsse aus Gemeinschaftsmitteln in Betracht kommen, im Rahmen der
JASPERS-Initiative verstärkt auf das Fachwissen der EIB zurückzugreifen.

1.1.1. Ausbau und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur

Die Bereitstellung einer effizienten, flexiblen, sicheren und umweltfreundlichen Verkehrsinfrastruktur darf als un-
verzichtbare Voraussetzung für die Wirtschaftsentwicklung angesehen werden, da dies die Produktivität steigert und
— aufgrund des einfacheren Personen- und Warentransports — die Entwicklungsaussichten der betreffenden
Regionen verbessert. Verkehrsnetze schaffen zusätzliche Chancen für den Handel und steigern gleichzeitig die
Effizienz. Darüber hinaus ist vor allem in einer erweiterten Union der Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze
(namentlich der betreffenden Abschnitte der 30 prioritären Projekte im Rahmen der transeuropäischen Verkehrs-
netze „TEN-T-Projekte“) — mit Gewicht besonders auf grenzüberschreitenden Projekten — wesentlich, um eine
bessere Integration der nationalen Märkte zu erreichen.

Infrastrukturinvestitionen müssen auf den speziellen Bedarf und den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung der
jeweiligen Regionen und Länder zugeschnitten sein. Dieser Bedarf ist in der Regel in den Konvergenzregionen und
in Ländern am größten, die vom Kohäsionsfonds abgedeckt werden. Typischerweise weisen Infrastrukturinvestitio-
nen (wie auch andere Investitionen) rückläufige Rentabilitätsquoten auf, sobald die Mittelausstattung ein bestimm-
tes Niveau überschritten hat. Der Wirtschaftsertrag solcher Investitionen ist dann hoch, wenn die Infrastruktur-
ausstattung schlecht und die Basisnetze noch nicht vollständig sind; ab Erreichen eines bestimmten Niveaus ist
jedoch mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Deswegen ist dem Stand der regionalen Wirtschaftsentwicklung und einer etwa vorhandenen guten Infrastruktur-
ausstattung Rechnung zu tragen. In den am wenigsten entwickelten Regionen und Ländern können internationale
und interregionale Verbindungen langfristig höhere Erträge in Form einer höheren Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen bringen und gleichzeitig die Mobilität der Arbeitskräfte erleichtern. In Regionen mit einer weit
gestreuten, kleinteiligen Wirtschaftsgrundlage und einer durch Kleinstädte geprägten Siedlungsstruktur hingegen
kann es sinnvoller sein, regionale Verkehrsinfrastrukturen zu errichten. In Regionen mit unzureichenden Straßen-
netzen sollten Fördermittel auch für den Bau von wirtschaftlich unverzichtbaren Straßenverbindungen bereitgestellt
werden. Auch für die Herausforderungen, die sich in Bezug auf Mobilität und Zugänglichkeit in städtischen
Gebieten stellen, sollten Lösungen gefunden werden; diesbezüglich sind integrierte Managementsysteme und sau-
bere Verkehrslösungen zu fördern.

Um maximalen Gewinn aus den Verkehrsinvestitionen zu ziehen, sollten bei der Unterstützung aus den Fonds
mehrere Prinzipien beachtet werden.

Als Erstes sollten Niveau und Art der zu fördernden Infrastrukturinvestition anhand objektiver Kriterien bestimmt
werden. So sollten beispielsweise der Stand der wirtschaftlichen Entwicklung und die Art der Wirtschaftstätigkeiten
der betreffenden Regionen, die vorliegende Infrastrukturdichte und -qualität oder das Ausmaß der Infrastruktur-
überlastung herangezogen werden, um die potenziellen wirtschaftlichen Erträge zu ermitteln. Bei der Ermittlung
der sozialen Erträge sollten auch die Umwelt- und Sozialfolgen der geplanten Infrastrukturprojekte berücksichtigt
werden.

Als Zweites sollte der Grundsatz der ökologischen Nachhaltigkeit im Einklang mit dem Weißbuch (1) so weit wie
möglich beachtet werden. Der Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel sollte fortgesetzt werden. Jedoch
sollte jedes Verkehrsmittel in Bezug auf die Umweltverträglichkeit und seine allgemeine Leistungsfähigkeit optimiert
werden, insbesondere was die Nutzung von Infrastruktureinrichtungen sowohl innerhalb einer Transportart als
auch transportartübergreifend anbelangt (2).

Als Drittes ist in den Konvergenzregionen und in den vom Kohäsionsfonds abgedeckten Ländern besonderes
Augenmerk auf die Modernisierung des Eisenbahnnetzes zu legen, indem die vorrangigen Streckenabschnitte
sorgfältig so ausgewählt werden, dass die Interoperabilität innerhalb des europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems
(ERTMS) gewährleistet ist.
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Als Viertes sollte nicht nur in die Verkehrsinfrastruktur investiert, sondern auch für ein geordnetes Verkehrs-
management gesorgt werden, dessen Akzent auf der Sicherheit liegt; die einschlägigen nationalen und gemein-
schaftlichen Standards sind dabei zugrunde zu legen. Nationale oder regionale Strategien sollten der Notwendigkeit
einer ausgewogenen (und umweltfreundlichen) Verteilung auf die Verkehrsträger, die sowohl wirtschaftlichen als
auch umweltpolitischen Anforderungen dient, Rechnung tragen. Die Strategien sollten beispielsweise intelligente
Verkehrssysteme, multimodale Plattformen und ganz besonders die Technologie einschließen, die bei ERTMS und
ATM/SESAR (für ein einheitlicheres Flugverkehrsmanagementsystem in Europa) zum Einsatz kommt.

Aus den vorstehenden Grundsätzen ergeben sich folgende Aktionsleitlinien:

— Die Mitgliedstaaten und Regionen, die für Fördermittel im Rahmen des Konvergenzziels (1) oder des
Kohäsionsfonds in Frage kommen, sollten denjenigen der 30 Projekte von europäischem Interesse ange-
messenen Vorrang einräumen, die ihr Gebiet betreffen. Innerhalb dieser Projektgruppe verdienen grenz-
überschreitende Verbindungen besondere Aufmerksamkeit. Weitere TEN-T-Vorhaben und strategische Ver-
kehrsverbindungen sollten gefördert werden, wenn bei ihnen ein bedeutender Beitrag zu Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit erkennbar ist.

— Damit die Regionen die von den großen Verkehrsnetzen gebotenen Chancen nutzen können, sind im
Kontext einer integrierten regionalen Verkehrs- und Kommunikationsstrategie, die sowohl städtische als
auch ländliche Gebiete abdeckt, auch ergänzende Investitionen in Sekundärverbindungen wichtig.

— Bei der Förderung von Eisenbahninfrastruktur ist für breitere Zugangsrechte zu sorgen. Fahrwegentgelte
sollten unabhängigen Betreibern den Zugang erleichtern. Sie sollten auch die Errichtung eines EU-weiten,
interoperablen Netzes fördern. Die Beachtung und Anwendung der Interoperabilität und die Installation
des ERTMS-Systems in Fahrzeugen und an Gleisen sollte gegebenenfalls Teil aller finanzierten Projekte sein.

— Förderung von ökologisch nachhaltigen Verkehrsnetzen, insbesondere in Stadtgebieten. Dies umfasst Ein-
richtungen für den öffentlichen Nahverkehr (einschließlich Park-and-Ride-Einrichtungen), Mobilitätspläne,
Ringstraßen, Verbesserung der Sicherheit an Kreuzungen und den sanften Verkehr (Radwege, Fußwege).
Dies beinhaltet auch das Angebot von öffentlichen Nahverkehrsdiensten, die für bestimmte Personengrup-
pen (Senioren, Behinderte) zugänglich sind, sowie Verteilungsnetze für alternative Fahrzeugtreibstoffe.
Binnenschifffahrtswege können ebenfalls einen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Verkehrsnetzen leisten.

— Damit die Verkehrsinfrastruktur effizient zur Förderung der Regionalentwicklung beiträgt, sollte für die
Anbindung isolierter Gebiete und von Regionen in Insel- oder äußerster Randlage an das TEN-T-Netz
gesorgt werden. In dieser Hinsicht ist mit besonderem Augenmerk auf Intermodalität und nachhaltigen
Verkehr die Errichtung von Nebenstrecken förderlich. So sollten besonders Häfen und Flughäfen an ihr
Hinterland angebunden werden.

— Den „Meeresautobahnen“ und dem Kurzstreckenseeverkehr sollte als rentable Alternative zum Langstre-
ckentransport auf Straße und Schiene mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

In den Mitgliedstaaten, die gleichzeitig sowohl aus dem Kohäsionsfonds als auch aus den Strukturfonds gefördert
werden, sollten in den Programmen die Aktionen nach den Fonds gegliedert werden, aus denen sie finanziert
werden, wobei der wichtigste Anteil an der Förderung der transeuropäischen Verkehrsnetze aus dem Kohäsions-
fonds kommen sollte.

Die Strukturfondsmittel wiederum sollten generell auf den Ausbau von Infrastruktur konzentriert werden, die mit
Maßnahmen zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums zusammenhängt (wie Förderung des Fremdenverkehrs,
Verbesserungen zur Steigerung der Attraktivität von Industriestandorten). Im Hinblick auf die Straßeninfrastruktur
sollten die Investitionen auch dem allgemeinen Ziel der Straßenverkehrssicherheit dienen.

Die Kofinanzierung aus den Fonds sollte die Zuschüsse aus den Mitteln für transeuropäische Netze ergänzen und
gleichzeitig eine Überschneidung von gemeinschaftlicher Hilfe vermeiden. Die Mitgliedstaaten können sich der
Koordinatoren bedienen, um den Zeitraum zwischen dem Beschluss zur Planung des Netzes und dessen physischer
Ausführung zu verkürzen. Jeder Mitgliedstaat muss vorab für sich entscheiden, welches Finanzinstrument sich am
besten für die geplanten Projekte eignet. Die Finanzierung im Rahmen der Kohäsionspolitik kann mit den im
Rahmen der TEN-T-Finanzierung gewährten Darlehensbürgschaften kombiniert werden.
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1.1.2. Stärkung der Synergien zwischen Umweltschutz und Wachstum

Umweltinvestitionen können in dreierlei Form zur Wirtschaftsleistung beitragen: Sie können die langfristige Nach-
haltigkeit des Wirtschaftswachstum gewährleisten, sie vermindern externe Umweltkosten für die Wirtschaft (z. B.
Ausgaben für Gesundheitsfürsorge, Sanierungskosten oder Schadensbehebung), und sie stimulieren Innovation und
die Schaffung von Arbeitsplätzen. Künftige Kohäsionsprogramme sollten die potenziellen Synergien zwischen
Umweltschutz und Wachstum stärken. Dem Angebot von Umweltdienstleistungen wie saubere Wasservorräte,
Abfall- und Abwasserbehandlungsanlagen, Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, Dekontamination von Böden
zur Ansiedlung neuer Wirtschaftstätigkeiten und Schutz vor bestimmten Umweltrisiken (z. B. dem Vordringen der
Wüsten, Dürren, Bränden und Überschwemmungen) sollte in diesem Zusammenhang besonderer Vorrang ein-
geräumt werden.

Zur Maximierung des wirtschaftlichen Nutzens und Minimierung der Kosten sollte die Umweltverschmutzung vor
allem an der Quelle bekämpft werden. Im Sektor der Abfallwirtschaft bedeut dies, vor allem die Entstehung von
Abfall zu vermeiden und Abfälle zu recyceln und biologisch abzubauen, was kostenwirksam ist und Arbeitsplätze
schafft.

Die Entwicklungsstrategien sollten sich auf eine Vorabeinschätzung des Bedarfs und der besonderen Probleme der
Regionen stützen, die möglichst anhand geeigneter Indikatoren vorgenommen wird. Die Internalisierung externer
Umweltkosten und die Einführung und Entwicklung marktbasierter Instrumente (vgl. z. B. die im Aktionsplan
„Umwelttechnologien“ vorgeschlagenen Mechanismen) sollten nach Möglichkeit gefördert werden. In diesem Zu-
sammenhang sei auf die Initiative „Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung“ hingewiesen, mit der von 2008
an europaweit aktuelle Informationen über die Bodenbedeckung und -nutzung, über den Zustand der Ozeane
sowie im Fall von Katastrophen und Unfällen aktualisierte geografische Karten zu diesen Vorfällen zur Verfügung
gestellt werden.

Daher werden folgende Aktionsleitlinien empfohlen:

— Deckung des beträchtlichen Bedarfs an Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in den Konvergenzregionen
und in den neuen Mitgliedstaaten, um dem Umweltrecht in den Bereichen Wasser, Abfälle, Luft, Natur-
und Artenschutz sowie biologische Vielfalt zu genügen.

— Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Unternehmen und deren hoch qualifiziertes Personal. Dies
lässt sich erreichen, indem die Aufstellung von Flächennutzungsplänen zur Eindämmung des Wildwuchses
von Städten gefördert und die physische Umwelt saniert wird, einschließlich der Entwicklung des natür-
lichen und kulturellen Erbes. Investitionen in diesem Bereich sollten in einem klaren Zusammenhang mit
der Entwicklung von innovativen, Arbeitsplätze schaffenden Unternehmen an den betreffenden Standorten
erfolgen.

— Förderung von Investitionen, die zur Verwirklichung der Kyoto-Verpflichtungen der EU beitragen, zusätz-
lich zu Investitionen in nachhaltige Energie und nachhaltigen Verkehr im Rahmen anderer Strategien.

— Maßnahmen zur Risikoverhütung durch bessere Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, gezieltere
Forschung und den besseren Einsatz der IKT sowie eine innovativere Politik für die öffentliche Verwaltung,
beispielsweise durch Instrumente zur vorbeugenden Kontrolle.

In den Mitgliedstaaten, die sowohl aus dem Kohäsionsfonds als auch aus den Strukturfonds gefördert werden,
sollten in den Programmen die Aktionen klar nach Fonds gegliedert werden, aus denen sie jeweils finanziert
werden.

1.1.3. Eine Lösung für Europas intensiven Einsatz traditioneller Energiequellen

Eine damit in Zusammenhang stehende Priorität ist die Notwendigkeit, durch Steigerung der Energieeffizienz und
die bessere Ausschöpfung der erneuerbaren Energien die Abhängigkeit von herkömmlichen Energieträgern zu
verringern. Investitionen in diesem Bereich tragen dazu bei, eine gesicherte Energieversorgung für langfristiges
Wachstum zu sichern, wirken gleichzeitig als Innovationsquelle, eröffnen Exportchancen und sind kostengünstig
insbesondere bei hohen Energiepreisen.
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Auch in herkömmliche Energiequellen muss investiert werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. In
den Fällen, in denen der Markt nachweislich versagt hat und die Marktliberalisierung nicht behindert wird, sollten
die Fonds besonders auf die Fertigstellung von Netzverbindungen konzentriert werden; die Herstellung von Ver-
bindungen — mit den TEN als besonderem Schwerpunkt — die Verbesserung der Stromverbundnetze und die
Vervollständigung und Verbesserung der Gasfernleitungen und der Gasverteilungsnetze, gegebenenfalls auch in
Gebieten mit Insellage oder Gebieten in äußerster Randlage, sollten dabei im Mittelpunkt stehen.

Aktionsleitlinien für dieses Kapitel:

— Förderung von Projekten zur Verbesserung der Energieeffizienz, z. B. von Gebäuden, und Verbreitung von
wenig energieintensiven Entwicklungsmodellen.

— Förderung der Entwicklung und der Verwendung von erneuerbaren und alternativen Technologien (z. B.
Wind, Sonne, Biomasse), einschließlich zu Heiz- und Kühlzwecken, die die EU zu einer Führungsposition
führen und somit ihre Wettbewerbsstellung stärken können. Solche Investitionen tragen zudem zu dem
Ziel der Lissabon-Strategie bei, dem zufolge sichergestellt werden soll, dass bis 2010 Strom zu 21 % aus
erneuerbaren Quellen gewonnen wird.

— Konzentration von Investitionen in herkömmliche Energiequellen, um die Netze in den Fällen auszubauen,
in denen der Markt eindeutig versagt hat. Diese Investitionen betreffen hauptsächlich die Konvergenzregio-
nen.

1.2. Leitlinie: Förderung des Wissens und der Innovation für Wachstum

Die Wachstums- und Beschäftigungsziele der Gemeinschaft erfordern eine Ausrichtung der Wirtschaftsstrukturen
auf wissensbasierte Tätigkeiten. Dazu sind Maßnahmen in mehreren Bereichen erforderlich: Anhebung des geringen
Umfangs von Forschung und technologischer Entwicklung (FtE) vor allem im Privatsektor; Förderung von Inno-
vation in Form neuer oder besserer Produkte, Verfahren und Dienste, die im internationalen Wettbewerb bestehen
können; Steigerung der regionalen und lokalen Fähigkeiten, neue Technologien (insbesondere IKT) hervorzubringen
und aufzunehmen; mehr Unterstützung für Risikobereitschaft.

Die FtE-Ausgaben, ausgedrückt in Prozent des BIP, sind zwar angestiegen, jedoch war der Anstieg gering, und die
FtE-Ausgaben liegen mit 1,9 % des BIP deutlich unter dem Lissabon-Ziel von 3 % (1). Nicht nur der Rückstand der
privaten FtE-Investitionen ist und bleibt signifikant, sondern es deutet auch einiges darauf hin, dass auch die
öffentlichen Investitionen in diesem Bereich unter Druck geraten. Die Kluft, die innerhalb und zwischen den
Mitgliedstaaten in Bezug auf FtE und Innovation und besonders bei den FtE-Ausgaben der Unternehmen besteht,
ist deutlich größer als die Unterschiede bei den Einkommen. Zwar wurden einschlägige nationale und gemein-
schaftliche Initiativen ergriffen und miteinander kombiniert, doch sind weitere Maßnahmen erforderlich, um dem
Unternehmensbedarf entsprechende FtE-Unterstützung aus öffentlichen und privaten FtE-Einrichtungen liefern zu
können. Der Rückstand Europas bei den Innovationen wird im Vergleich mit anderen führenden Industrienationen
zusehends größer. Auch innerhalb Europas bleibt die Innovationskluft bestehen, da es der Union zu oft nicht
gelingt, Wissen und technologische Neuentwicklung in marktgängige Produkte und gewerbliche Verfahren umzu-
setzen. Die Kohäsionspolitik kann dazu beitragen, die Hauptursachen der mangelnden Innovationsleistung Europas
zu beseitigen, wie unwirksame Innovationssysteme, mangelnde Dynamik seitens der Unternehmer oder schlep-
pende Nutzung von IKT durch die Unternehmen.

In diesem Zusammenhang müssen die nationalen und regionalen FtE-Kapazitäten gestärkt, Investitionen in IT-
Infrastruktur gefördert sowie Technologie und Wissen über geeignete Instrumente für Technologietransfers und
Wissensaustausch verbreitet werden. Durch regionale Zukunftsforschung und andere regionale strategische Pla-
nungsmethoden, die regelmäßige, systematische Kontakte mit den wichtigsten Beteiligten umfassen, ließe sich eine
verstärkte Sensibilisierung in Bezug auf eine bessere Nutzung des bestehenden FtE-Potenzials erreichen. Wichtig ist
außerdem eine Verbesserung der Fähigkeit der Unternehmen und besonders der KMU, FtE zu assimilieren. Dies
kann durch Maßnahmen zum Ausbau von Fähigkeiten und Kompetenzen geschehen; Anreize zu geben, damit der
europäische Bestand an hoch qualifizierten Forschern wächst, die privaten und öffentlichen Innovationen in FtE
und Innovation anzuheben sowie Impulse zur Gründung von FtE-Partnerschaften über verschiedene EU-Regionen
hinweg zu geben. Europäische Technologieplattformen bieten beispielsweise die Möglichkeit, Forschungspro-
gramme besser an den Bedürfnissen der Unternehmen auszurichten; die Kohäsionspolitik kann einen wichtigen
Beitrag leisten zur gemeinschaftsweiten Umsetzung ihrer strategischen Forschungsprogramme, einschließlich in
weniger entwickelten Regionen.
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Direktzuschüsse bleiben zwar vor allem in den Konvergenzregionen wichtig, doch ist es notwendig, sich auf die
Bereitstellung kollektiver Unternehmens- und Technologiedienste für Unternehmensgruppen zu konzentrieren, um
diesen bei der Verbesserung ihrer Innovationstätigkeit zu helfen. Direktzuschüsse für einzelne Firmen sollten gezielt
der Verbesserung der FtE- und Innovationsfähigkeit der Firma dienen, und nicht einer vorübergehenden Senkung
ihrer Produktionskosten, was erhebliche Mitnahmeeffekte zur Folge haben kann. Besonders wichtig ist dies in
traditionellen Sektoren, besonders denjenigen, die dem globalen Wettbewerb ausgesetzt sind und deshalb zusätz-
liche Anstrengungen unternehmen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und in KMU, die auf regionaler Ebene
häufig die meisten Arbeitsplätze bereitstellen. Wesentlich ist, dass diese Politik auf die jeweiligen Rahmenbedingun-
gen jeder Region und besonders an den Bedarf der KMU angepasst wird. Nationalen, regionalen und lokalen
Strategien sollte eine umfassende Untersuchung der Möglichkeiten für FtE-Investitionen zugrunde liegen.

Wissen und Innovation stehen im Mittelpunkt der Maßnahmen, die die Gemeinschaft unternimmt, um schnelleres
Wachstum und mehr Beschäftigung zu fördern. Auf Gemeinschaftsebene werden zwei miteinander verwandte
Rahmenprogramme angeboten: das siebte Rahmenprogramm für FtE und das Rahmenprogramm für Wettbewerbs-
fähigkeit und Innovation. Die Synergie zwischen der Kohäsionspolitik und diesen Instrumenten ist unverzichtbar,
um eine gegenseitige Stärkung von Forschungs- und Kohäsionspolitik zu erreichen; daher muss in den nationalen
und regionalen Entwicklungsstrategien dargelegt sein, wie diese Synergie erzielt werden soll. Im Rahmen der
Kohäsionspolitik kann allen Regionen beim Aufbau von Forschungs- und Innovationskapazitäten geholfen und
so dazu beigetragen werden, dass diese Regionen tatsächlich am europäischen Forschungsraum sowie der For-
schungs- und Innovationstätigkeit der Gemeinschaft als Ganzes beteiligt sind. Die Kohäsionspolitik hat besonders
zwei wichtige Aufgaben wahrzunehmen. Die erste besteht darin, die Regionen bei der Aufstellung regionaler
Innovationsstrategien und Aktionspläne zu unterstützen, die auf regionaler Ebene und auf der Ebene der Union
als Ganzes die Wettbewerbsfähigkeit wesentlich beeinflussen können; als zweite Aufgabe ist ein Beitrag dazu zu
leisten, die Forschungs- und Innovationskapazität in der Region auf ein Niveau zu heben, das es der Region
gestattet, an transnationalen Forschungsprojekten teilzunehmen.

Die regionalen Strategien sollten deshalb die Mittel auf FtE-Investitionen, Innovation, Humankapital und Unter-
nehmertum konzentrieren, dem Wirtschaftsentwicklungsbedarf der jeweiligen Region entsprechende Investitionen
und die Fähigkeiten zur Umwandlung von Forschung in marktfähige Produkt-, Verfahrens- und Dienstleistungs-
innovation gewährleisten, den Technologietransfer und Wissensaustausch steigern, die Entwicklung, Verbreitung
und Nutzung der IKT in Unternehmen steigern und gewährleisten, dass Unternehmen, die in solche Waren und
Dienstleistungen mit hohem Mehrwert investieren wollen, Zugang zu Finanzmitteln haben. In solchen Strategien
sollten spezifische Experimentiermöglichkeiten vorgesehen werden im Hinblick auf eine Ausweitung der Fähigkeit
zur politischen Einflussnahme und in Bezug auf Möglichkeiten für Mittlerorganisationen, regionale und lokale
Akteure, insbesondere KMU, für Innovationen zu gewinnen.

1.2.1. Mehr und gezieltere Investitionen in Forschung und technologische Entwicklung

Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft hängt wesentlich von ihrer Fähigkeit ab, neues Wissen so
schnell wie möglich marktfähig zu machen. Öffentliche FtE-Unterstützung ist da gerechtfertigt, wo Defizite bei den
Marktbedingungen bestehen, und kann auch durch den öffentlichen Charakter bestimmter Investitionen in FtE
gerechtfertigt sein. Außerdem kann die staatliche Unterstützung von FtE mit Fragen des Eigentums an Forschungs-
ergebnissen und der Notwendigkeit, in bestimmten Forschungsbereichen die kritische Masse zu erreichen, be-
gründet werden.

Dem besonderen Charakter der FtE sollte bei der Umsetzung der Regionalpolitik Rechnung getragen werden. So
setzt FtE eine besonders enge Zusammenarbeit der Beteiligten voraus, um die Entstehung von Kompetenzknoten
zu fördern, die erforderlich sind, um die kritische Masse zu erreichen. Die geografische Nähe aufgrund des Vor-
liegens von KMU-Clustern und Innovationszentren im Umfeld öffentlicher Forschungsinstitute kann eine Schlüssel-
rolle spielen. Infolgedessen müssen FtE-Tätigkeiten notwendigerweise räumlich konzentriert werden, während
gleichzeitig die Absorptionsfähigkeit der wenig FtE-intensiven Gebiete gesteigert werden muss.

In den Mitgliedstaaten und Regionen mit dem größten Entwicklungsrückstand sollte die FtE im Umfeld bestehender
Kompetenzknoten entwickelt und die übermäßige räumliche Streuung von Ressourcen vermieden werden. Auch
hier bieten Europäische Technologieplattformen die Möglichkeit, die Investitionen auf Schwerpunktbereiche der
Forschung zu konzentrieren. Die Investitionen sollten auch den im siebten Rahmenprogramm niedergelegten
europäischen Prioritäten zugute kommen und die Ziele der überarbeiteten Lissabon-Agenda unterstützen. Der
Entwicklung von neuen, marktfähigen Produkten, Dienstleistungen und Fertigkeiten sollte Vorrang eingeräumt
werden.

Maßnahmen im FtE-Bereich sollten auf die gemeinschaftliche FtE-Politik und den Bedarf der betreffenden Regionen
abgestimmt werden. Das methodische Konzept sollte sich auf eine solide Analyse wie z. B. der Zukunftsforschung,
aber auch auf Indikatoren wie die Zahl der Patentanmeldungen, die Humanressourcen im FtE-Bereich, den Standort
privater und öffentlicher Forschungseinrichtungen und das Vorhandensein von Clustern innovativer Unternehmen
stützen.
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Aktionsleitlinien für den FtE-Bereich:

— Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und öffentlichen
Forschungsinstituten/tertiären Bildungseinrichtungen beispielsweise durch Förderung der Schaffung von
regionalen und transregionalen Spitzentechnologie-Clustern.

— Förderung der FtE-Tätigkeit in KMU und Technologietransfer (Sicherstellung des Zugangs von KMU zu FtE-
Diensten in öffentlich finanzierten Forschungsinstituten).

— Förderung regionaler grenzüberschreitender und transnationaler Initiativen, die der Stärkung der For-
schungszusammenarbeit und dem Aufbau von Kapazitäten in prioritären Bereichen der Forschungspolitik
der Gemeinschaft dienen.

— Stärkung des Aufbaus von FtE-Kapazität auch in Form von IKT, Forschungsinfrastruktur und Humankapital
in Bereichen mit hohem Wachstumspotenzial.

Vor allem in den Regionen, die unter das Ziel „Konvergenz“ fallen, können Programme dazu beitragen, die FtE-
und Bildungsinfrastruktur (einschließlich regionaler Hochgeschwindigkeits-Datennetze zwischen und innerhalb von
Forschungseinrichtungen) ebenso zu verbessern wie die Geräte- und Instrumentenausstattung von aus öffentlichen
Mitteln finanzierten Forschungsinstituten und von Privatunternehmen, sofern diese Investitionen direkt an die Ziele
der regionalen Wirtschaftsentwicklung gekoppelt sind. Dies kann Forschungsinfrastruktur umfassen, für die unter
früheren Rahmenprogrammen Machbarkeitsstudien finanziert worden sind. Zur Unterstützung der Prioritäten des
siebten Rahmenprogramms sollten Bemühungen unternommen werden, das volle Potenzial der be- und entstehen-
den Kompetenzzentren auszuschöpfen, und es sollte stärker in das Humankapital investiert werden, indem vor
allem Forscher auf nationaler Ebene ausgebildet und Bedingungen geschaffen werden, die für im Ausland ausge-
bildete Forscher interessant sind.

1.2.2. Innovation erleichtern und unternehmerische Initiative fördern

Innovation ist die Frucht komplexer, interaktiver Abläufe und schließt auch die Fähigkeit von Unternehmen ein,
komplementäres Wissen von anderen Marktbeteiligten, Organisationen und Einrichtungen zu erschließen.

Investitionen in Innovation sind die alles überragende Priorität der Kohäsionspolitik sowohl im Rahmen der
Programme für Konvergenz als auch für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. In den Regionen,
die unter das neue Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ fallen und in denen relativ geringe
Finanzmittel konzentriert werden müssen, um die kritische Masse zu erreichen und eine Hebelwirkung zu erzielen,
sollte die Kofinanzierung solcher Investitionen der wesentliche Schwerpunkt sein.

Hauptziel sollte es sein, ein Wirtschaftsklima zu fördern, das Unternehmen dazu motiviert, neues Wissen hervor-
zubringen, zu verbreiten und einzusetzen. Der Aufbau effizienter regionaler Innovationssysteme ist nur möglich,
wenn die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Akteure mit den weltweit, nicht nur auf nationaler oder lokaler
Ebene, führenden Verfahren in Technologie und Wirtschaft in Kontakt kommen. In diesem Zusammenhang sollte
auch die Zusammenarbeit mit den Innovation-Relay-Zentren und den Euro-Info-Zentren gesucht werden, die unter
dem CIP finanziert werden, insbesondere in dem Bereich der transnationalen Technologie und der Verbreitung von
Informationen.

Existenzgründungen, vor allem im Bereich FtE, müssen gefördert werden, damit langfristig ausgelegte, eindeutig
marktorientierte Partnerschaften mit Forschungsinstituten entstehen. Die Kohäsionspolitik sollte darauf ausgerichtet
sein, einen Ausgleich für die Unzulänglichkeiten des Marktes zu bieten, die Innovation und unternehmerische
Initiative behindern. Die Maßnahmen sollten darauf ausgerichtet sein, bestehende wirtschaftliche Zentren zu nut-
zen, um das regionale FtE-Potenzial auszuschöpfen und die Vernetzung und technologische Zusammenarbeit in
und zwischen den Regionen zu fördern.

Die Behörden sollten dafür sorgen, dass die Forschungsinstitute, der Privatsektor und der öffentliche Sektor das
Potenzial für Synergien zwischen ihnen voll ausschöpfen.

Was die Verfahren anbelangt, so können Strategien zur Wirtschaftsentwicklung durch Daten über bestehende
innovative Maßnahmen in den betreffenden Regionen bereichert werden, die beispielsweise Patentanmeldungen
durch Einzelpersonen oder die Art, die Reichweite und das Entwicklungspotenzial bestehender Cluster innovativer
Tätigkeiten betreffen, einschließlich solcher, an denen private und öffentliche Forschungsinstitute beteiligt sind.
Auch die gemeinschaftlichen Innovationserhebungen und der Europäische Innovationsanzeiger können in diesem
Zusammenhang hilfreich sein.
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Aktionsleitlinien für dieses Kapitel:

— Effizienteres FtE-, Innovations- und Bildungsangebot in den Regionen und besserer Zugang der Unter-
nehmen, vor allem KMU, dazu, beispielsweise durch Einrichtung von Kompetenzknoten, räumliche Kon-
zentration von im Spitzentechnologiebereich tätigen KMU im Umfeld von Forschungs- und Technolo-
gieeinrichtungen oder durch die Schaffung und den Ausbau von regionalen Clustern im Umfeld von
Großunternehmen.

— Angebot an Unternehmensdiensten, damit Unternehmen und vor allem KMU ihre Wettbewerbsfähigkeit
steigern und internationaler werden, insbesondere indem sie die Chancen nutzen, die der Binnenmarkt
bietet. Unternehmensdienste sollten die Nutzung von Synergien (z. B. Technologietransfer, Wissenschafts-
parks, IKT-Zentren, Gründerzentren und verwandte Dienste, Zusammenarbeit mit Clustern) in den Mittel-
punkt stellen und in den Bereichen Management, Marketing, technische Unterstützung, Personalrekrutie-
rung sowie anderen fachlichen und wirtschaftlichen Diensten traditionelle Unterstützung leisten.

— Die volle Ausschöpfung der europäischen Stärken im Bereich der Öko-Innovationen sicherstellen. Öko-
Innovationen sollten zusammen mit den in KMU eingesetzten Verfahren durch die Einführung von Um-
weltmanagementsystemen gefördert werden. Wenn die EU-Wirtschaft heute in diesen Bereich investiert,
wird sie später eine starke Wettbewerbsstellung innehaben, wenn andere Regionen die Notwendigkeit
solcher Technologien erkennen. Dieser Bereich steht eindeutig mit dem Rahmenprogramm für Wettbe-
werbsfähigkeit und Innovation im Zusammenhang.

— Förderung der unternehmerischen Initiative, Erleichterung der Gründung neuer Firmen und deren Expan-
sion. Besonderes Gewicht sollte auf die Förderung von Spin-out- und Spin-off-Unternehmen von For-
schungseinrichtungen oder Firmen in unterschiedlicher Weise (z. B. Sensibilisierung, Schaffung von Proto-
typen, Tutoring und Bereitstellung von Verwaltungs- und Technologieunterstützung für künftige Unter-
nehmer) gelegt werden.

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass Unternehmen, einschließlich KMU, Forschungsergebnisse kommerziell nutzen
können.

Unternehmensdienste sollten vorzugsweise vom Privatsektor oder von gemischten öffentlich-privaten Einrichtun-
gen erbracht werden. Die Dienste sollten von höchster Qualität, sofort verfügbar, einfach zugänglich und auf den
Bedarf von KMU zugeschnitten sein. Für die Qualität der Dienste sind Vorgaben zu machen, die überwacht werden;
auch sollte für die Kohärenz zwischen den einzelnen Anbietern gesorgt werden, beispielsweise durch Errichtung
von öffentlich-privaten Partnerschaften oder zentralen Anlaufstellen.

Die Verwaltungsverfahren sind häufig zu komplex. Ein Netz zentraler Anlaufstellen, die als Schnittstellen zwischen
dem öffentlichen Sektor und dem Antragsteller dienen, sollte Auskünfte und erste Unterstützung anbieten; dies
sollte auch Informationen in Bezug auf die Aktionen umfassen, die im Rahmen der Kohäsionspolitik kofinanziert
werden. Diese Anlaufstellen sollten unabhängig von nationalen oder regionalen Verantwortlichkeiten für das ge-
samte Spektrum staatlicher Beihilfen zuständig sein und Zielvorgaben für die Effizienz ihrer Tätigkeit erhalten
haben, die regelmäßig überprüft werden.

Sobald die Umstände dies gestatten, sollten bestimmten Kategorien von Unternehmen (z. B. Existenzgründungen
oder neu niedergelassene Unternehmen) oder Unternehmern (z. B. junge Menschen, Frauen, ältere Arbeitnehmer
oder Angehörige ethnischer Minderheiten) auf den Einzelfall zugeschnittene Unterstützung erhalten. Außerdem
sollten die Schulen dazu angehalten werden, unternehmerische Kompetenz in die Bildungsinhalte aufzunehmen.

1.2.3. Förderung der Informationsgesellschaft für alle

Der Einsatz der IKT in der gesamten Wirtschaft der Union ist ein wichtiger Hebel zur Verbesserung der Produk-
tivitätsquoten und der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen. Die IKT geben außerdem Anstöße dafür, Produktions-
verfahren neu zu gestalten, und bewirken, dass sich neue Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen
herausbilden. Die effiziente und wirksame Bereitstellung von öffentlichen Diensten — besonders im Bereich der
elektronischen Behördendienste (E-Government) und des Online-Gesundheitswesens — bietet beträchtliches Poten-
zial für wirtschaftliches Wachstum und die Entstehung neuer Dienstleistungen. Technologiedurchdringung kann
zur Regionalentwicklung beitragen, indem sie die Schaffung und das Wachstum von Kompetenzknoten in IKT-
Sparten fördert und für die Vernetzung von Unternehmen und besonders der KMU sorgt. Die Entwicklung von
Produkten und Dienstleistungen muss Impulse erhalten, um private Investitionen in IKT zu erleichtern und zu
stimulieren und gleichzeitig den Wettbewerb im IKT-Sektor zu gewährleisten.
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Schwerpunkt der politischen Maßnahmen sollte daher die Vernetzung sein. Dies schließt auch die Innovations-
unterstützung für KMU und besonders eine Verbesserung des Technologietransfers zwischen Forschungsinstituten
und Unternehmen ein. Darüber hinaus ist es erforderlich, die Fertigkeiten zu entwickeln, die in der wissensbasierten
Wirtschaft benötigt werden, und Inhalte durch Anwendungen und Dienste (wie elektronische Behördendienste,
elektronischer Geschäftsverkehr, technologiegestütztes Lernen, Online-Gesundheitswesen) zu entwickeln, die eine
interessante Alternative zu anderen, oft teureren Arten der Dienstleistungserbringung sind. Für abgelegene und
dünn besiedelte Gebiete sowie für Regionen in äußerster Randlage, Inseln und Gebiete mit naturbedingten Nach-
teilen ist dies besonders wichtig. Es ist offensichtlich, dass der Einsatz und die Entwicklung von Produkten und
inhaltsgestützten Diensten nur funktionieren kann, wenn die geeignete Infrastruktur vorhanden und in der Lage ist,
Breitbanddienste zu unterstützen. Daher ist es wichtig, dass in der ganzen Union die geeignete Infrastruktur für
Breitbandkommunikation zu erschwinglichen Kosten verfügbar ist.

Investitionen in die IKT-Infrastruktur sollten generell der raschen technologischen Entwicklung Rechnung tragen
und die Grundsätze der Technologieneutralität und des offenen Zugangs beachten. Wesentlich ist außerdem die
Beachtung des Wettbewerbsrechts und des Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation.

Die Aktionen müssen gestützt sein auf Kontextindikatoren mit Bezug auf die bestehende Wirtschaftsstruktur
(einschließlich hinsichtlich der Spezialisierung der Industrie, des Niveaus der wirtschaftlichen Entwicklung, der
Qualität der Anbindung an IKT und potenzieller Synergien zwischen regionalen Wirtschaftszentren). Bei der
Ermittlung des regionalen Bedarfs sollten die bestehenden Gemeinschaftsinitiativen zur Förderung der IKT und
besonders die Initiative „i2010 — Eine europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“
berücksichtigt werden (1).

Angesichts der Tatsache, dass die IKT alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft berühren, müssen die Mit-
gliedstaaten und Regionen unbedingt kompatible Strategien für die Informationsgesellschaft entwickeln, die für
Kohärenz zwischen den einzelnen Sektoren und deren Integration sorgen; hierzu sollten sie auf der Grundlage des
lokalen Bedarfs, der Mitwirkung der Entscheidungsträger und einer starken öffentlichen politischen Unterstützung
nachfrage- und angebotsgestützte Maßnahmen ausgewogen miteinander kombinieren.

Aktionsleitlinien:

— Gewährleistung der Nutzung von IKT durch Unternehmen und Haushalte sowie Förderung der Entwick-
lung durch ausgewogene Unterstützung der Nachfrage nach und Angebot an IKT-Produkten und öffent-
lichen und privaten Diensten sowie durch höhere Investitionen in das Humankapitel. Diese Maßnahmen
dürften eine Produktivitätssteigerung bewirken sowie eine offene und wettbewerbsfähige digitale Wirtschaft
und eine Integrationsgesellschaft (z. B. durch besseren Zugang für Behinderte und Senioren) und somit
Wachstum und Beschäftigung fördern.

— Gewährleistung der Verfügbarkeit von IKT-Infrastruktur und verwandter Dienstleistungen in den Fällen, in
denen der Markt diese nicht zu tragbaren Kosten und auf dem Niveau anbietet, das erforderlich ist, um die
verlangten Dienste zu unterstützen, vor allem in abgelegenen und ländlichen Gebieten sowie in den neuen
Mitgliedstaaten.

1.2.4. Besserer Zugang zu Finanzmitteln

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Förderung des Wissens und der Innovation ist der einfachere Zugang zu
Finanzmitteln. Um Wachstum und Beschäftigung zu fördern, muss es für Unternehmer und Unternehmen hinrei-
chend lohnend werden, in die Entwicklung und Herstellung von Waren und Dienstleistungen zu investieren anstatt
sich beispielsweise auf Tätigkeiten zu konzentrieren, die Spekulationsgewinne abwerfen.

Oft ist es in diesem Kontext schwierig, Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten, was dem Wachstum und der
Schaffung von Arbeitsplätzen im Wege steht. Ein besserer Zugang zu Kapital ist sowohl für FtE-Tätigkeiten als
auch für Existenzgründer wichtig. Deswegen müssen innovationsbezogene Risikokapitalmärkte entwickelt und
gleichzeitig das Regelungsumfeld verbessert werden, um unternehmerische Initiativen zu vereinfachen.

Solche Programme könnten in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) im Rahmen
der JEREMIE-Initiative durchgeführt werden, um in den Fällen finanzielle Ressourcen zu erschließen, in denen der
Markt angesichts der mit FtE-Tätigkeiten verbundenen hohen Risiken unergiebig bleibt, wodurch unternehmerische
Initiativen verhindert werden. Dabei ist zu prüfen, wie sich die Förderung von Unternehmensgründungen durch die
öffentliche Hand auswirkt, um zu vermeiden, dass private Investitionen völlig verdrängt und wettbewerbsver-
zerrende Maßnahmen getroffen werden. Die Koordinierung zwischen den Fonds sollte ebenfalls verbessert werden.
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Privates Beteiligungskapital und Risikokapital sowie Darlehensfonds für die Gründung innovativer Unternehmen
sollten als Motor für unternehmerische Initiative, Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen eine wesent-
liche Rolle spielen. Öffentliche Einrichtungen sind nicht immer am besten geeignet, um Risiken zu übernehmen.
Der Schwerpunkt sollte darauf gelegt werden, im Falle eines Marktversagens spezialisierte Anbieter von Risikoka-
pital und Bankbürgschaften einzurichten oder zu erweitern. Erfahrungsgemäß sind diese wirkungsvoller, wenn sie
ein Unterstützungs-Gesamtpaket anbieten, das bereits eine der Unternehmensgründung oder -expansion vorange-
stellte Schulung einschließt.

Auf dieser Grundlage ergeben sich folgende Aktionsleitlinien:

— Förderung von zuschussfreien Finanzinstrumenten wie Darlehen, Finanzierung von nachrangigen Krediten
über gesichertes Fremdkapital, wandelbare Instrumente (Mezzanin-Finanzierung) und Risikokapital (d. h.
Startkapital und Risikokapital). Zuschüsse sollten für den Bau und die Erhaltung von Infrastrukturen, die
den Zugang zu Finanzmitteln vereinfachen, (d. h. Technologietransferbüros, Gründerzentren, Business-An-
gels-Netze, Investitionsförderungsprogramme) verwendet werden. Bürgschaftsmechanismen und Kreditga-
rantiegemeinschaften könnten ebenfalls gefördert werden, um den KMU den Zugang zu Mikrokrediten zu
erleichtern. Die EIB und der EIF könnten in dieser Hinsicht einen wertvollen Beitrag leisten.

— Entwicklung eines integrierten Ansatzes, mit dem sowohl die Innovation und ihre Übertragung in neue
Geschäftstätigkeiten als auch die Verfügbarkeit von Risikokapital gefördert werden.

— Erreichen bestimmter Gruppen wie junge Unternehmer oder Unternehmerinnen oder benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen.

Angesichts des über Jahre hinweg entstandenen Fachwissens des EIF ist die enge Zusammenarbeit mit ihm
besonders wichtig, um den KMU die nötige Unterstützung zu leisten und gleichzeitig den europäischen Risiko-
kapitalmarkt auszubauen. Dies könnte die Beteiligung an der JEREMIE-Initiative einschließen.

1.3. Leitlinie: Mehr und bessere Arbeitsplätze

Mit dem Neustart der Lissabon-Strategie hat der Europäische Rat ein einziges Leitlinienbündel beschlossen, in dem
die Grundzüge der Wirtschaftspolitik (1) und die Leitlinien für die europäische Beschäftigungsstrategie vereint und
somit makroökonomische, mikroökonomische und beschäftigungspolitische Strategien für Wachstum und Be-
schäftigung integriert werden. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Fonds (2) decken sich die Schwer-
punkte der strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft in den Bereichen Beschäftigung und Humanres-
sourcen mit denjenigen der europäischen Beschäftigungsstrategie (3), ergänzt durch die länderspezifischen Prioritä-
ten der Beschäftigungspolitischen Empfehlungen der EU.

Die Offensive für Vollbeschäftigung und höhere Produktivität hängt von einer breiten Palette von Maßnahmen ab,
darunter auch die bereits erörterten. Investitionen in die Infrastruktur, die Entwicklung der Unternehmen und der
Forschung schaffen dank der Wirkung in der Anlaufphase kurzfristig Beschäftigungschancen, greifen aufgrund der
Verbesserung der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit aber auch langfristig. Damit diese Investitionen die
maximale Beschäftigungswirkung erzielen und durch sie qualitativ hochwertige langfristige Beschäftigungsverhält-
nisse geschaffen werden, sollte das Humankapital weiter entwickelt und gestärkt werden.

In Bezug auf die Entwicklung des Humankapitals heben die beschäftigungspolitischen Leitlinien drei Aktions-
schwerpunkte für die politischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor:

— mehr Menschen in Arbeit zu bringen und zu halten und die Sozialschutzsysteme zu modernisieren;

— die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen zu verbessern und die Flexibilität der Arbeits-
märkte zu steigern;

— durch Verbesserung von Bildung und Qualifizierung die Investitionen in das Humankapital zu steigern.

Zusätzlich zu diesen Schwerpunkten sollten Investitionen hinreichend Beachtung finden, mit denen die Effizienz
der öffentlichen Verwaltung gesteigert werden kann, sowie Investitionen in die Bildungs-, Sozial- und Gesund-
heitsinfrastruktur.
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Die Kohäsionspolitik sollte sich darauf konzentrieren, die besonderen Probleme, mit denen die europäische Be-
schäftigungsstrategie in jedem Mitgliedstaat konfrontiert wird, zu lösen, indem sie Aktionen unterstützt, die im
Rahmen der Ziele „Konvergenz“ sowie „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ durchgeführt werden;
dabei ist der im Rechtsrahmen definierte Umfang der Aktivitäten zu berücksichtigen. Für das erstgenannte Ziel
steht ein breiteres Spektrum von Aktionen und Finanzmitteln zur Verfügung. Für das letztgenannte Ziel müssen
die Gemeinschaftsmittel wesentlich stärker konzentriert werden, um eine signifikante Wirkung zu erzielen.

Die Programme für Beschäftigung und Humanressourcen sollten besonders die länderspezifischen Herausforde-
rungen und Prioritäten berücksichtigen, die in den Beschäftigungspolitischen Empfehlungen und in den Nationa-
len Reformprogrammen hervorgehoben werden. Mit den auf nationaler oder regionaler Ebene durchgeführten
Programmen sollten, an die örtlichen Bedürfnisse angepasst, wirksame Lösungen für regionale Disparitäten ge-
funden werden.

Einer der sichtbarsten Aspekte für einen europäischen Mehrwert im Strukturfondszeitraum 2000—2006 war die
Hilfe, die die Mitgliedstaaten und Regionen erhielten, um Erfahrungen austauschen und Netzwerke aufbauen zu
können; dies war ein Beitrag zur Innovationsförderung. Vor diesem Hintergrund sollte aus den Erfahrungen, die
durch die Gemeinschaftsinitiative EQUAL gewonnen wurden, größtmöglicher Nutzen gezogen werden, indem die
folgenden Grundsätze, auf denen diese Initiative aufgebaut war, durchgängig berücksichtigt werden: Innovation,
Transnationalität, Partnerschaft sowie die durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts.

1.3.1. Mehr Menschen in Arbeit zu bringen und zu halten und die Sozialschutzsysteme zu modernisieren

Die Verbreiterung der Wirtschaftsbasis, die Anhebung des Beschäftigungsniveaus und die Verringerung der Ar-
beitslosigkeit sind unabdingbar, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und eine Gesellschaft ohne soziale
Ausgrenzung zu fördern und die Armut zu bekämpfen. Angesichts des erwarteten Rückgangs der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter ist eine stärkere Erwerbsbeteiligung unverzichtbar. Im Rahmen der beschäftigungspolitischen
Leitlinien ergeben sich für dieses Kapitel folgende Aktionsleitlinien:

— Die Beschäftigungspolitik ausrichten auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeits-
produktivität und Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts.

— Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern.

— Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeit Suchende — auch für benachteiligte
Menschen — und Nichterwerbstätige lohnend machen.

— Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden.

Den Aktionen sollte die vorherige Bedarfsermittlung beispielsweise anhand einschlägiger nationaler und/oder
regionaler Indikatoren wie Arbeitslosen- und Beschäftigungsquote, Anteil der Langzeitarbeitslosen, Anteil der
von Armut bedrohten Menschen und Einkommensniveau zugrunde gelegt werden. Es sollte insbesondere in
Bezug auf die lokale Ebene berücksichtigt werden, dass dort eventuell vorhandene große Disparitäten durch
regionale Statistiken möglicherweise nicht erfasst werden.

Damit die Arbeitsmarktdienste für Arbeitsuchende, Arbeitslose und Benachteiligte unterstützt werden können,
müssen effiziente, wirksame Arbeitsmarkteinrichtungen, vor allem Arbeitsvermittlungsdienste, vorhanden sein, die
auf die Herausforderungen des raschen wirtschaftlichen und sozialen Wandels und der Alterung der Bevölkerung
reagieren können; diese könnten durch den Strukturfonds unterstützt werden. Diese Einrichtungen spielen eine
zentrale Rolle, indem sie aktive Arbeitsmarktstrategien umsetzen und individuell zugeschnittene Dienste mit dem
Ziel anbieten, die berufliche und geografische Mobilität zu fördern und, auch auf lokaler Ebene, das Angebot an
Arbeitsplätzen mit der Nachfrage danach abzustimmen. Sie sollten dazu beitragen, Defizite und Engpässe auf dem
Arbeitsmarkt sowie Kompetenzen und Qualifikationen besser zu antizipieren. Eine positive Behandlung wirt-
schaftlicher Migration würde damit ebenfalls unterstützt werden. Dadurch würde auch eine bessere Bewältigung
der Wirtschaftsmigration unterstützt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die angebotenen Dienste einfach zugänglich
und transparent sind. Das EURES-Netz ist ein wichtiges Instrument zur Steigerung der beruflichen und geo-
grafischen Mobilität auf europäischer und auf nationaler Ebene (1).

Großes Gewicht sollte auf die Stärkung aktiver und präventiver Arbeitsmarktmaßnahmen gelegt werden, die es
Arbeitsuchenden, Arbeitslosen, Nichterwerbstätigen, älteren Beschäftigten und von Arbeitslosigkeit Bedrohten
gestatten, Probleme beim Eintritt in das Erwerbsleben oder beim Verbleib darin zu überwinden; insbesondere
sollten auch die Belange minderqualifizierter Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt der Maßnah-
men sollten personenbezogene Dienste stehen, die Hilfe bei der Stellensuche, der Arbeitsvermittlung und bei
Schulungen einschließen, um die Fähigkeiten der Arbeitsuchenden und Beschäftigten mit den Anforderungen der
lokalen Arbeitsmärkte in Einklang zu bringen. Dabei sollte das Potenzial für Selbstständigkeit und Unternehmens-
gründung, IKT-Kenntnisse und die Fähigkeit zum Umgang mit digitalen Medien in vollem Umfang berücksichtigt
werden. Folgende Punkte sind besonders wichtig:
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— Umsetzung des Europäischen Paktes für die Jugend, indem Jugendlichen der Zugang zur Beschäftigung und
der Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird, auch durch Berufsberatung, Hilfestellung bei der
Vervollständigung der Bildung oder beim Zugang zu geeigneten Schulungs- und Ausbildungsgängen;

— Umsetzung des Europäischen Paktes für die Gleichstellung der Geschlechter durch Einbeziehung der durch-
gängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts und besondere Maßnahmen, um die weibliche Erwerbs-
beteiligung zu steigern, die berufliche Geschlechtersegregation abzubauen sowie die unterschiedliche Bezah-
lung von Männern und Frauen und geschlechtsspezifische Stereotype zu beseitigen, ein familienfreundlicheres
Arbeitsumfeld zu schaffen und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu fördern. Ein einfacherer
Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen und zu Betreuungseinrichtungen für Pflegebedürftige ist ebenso
wichtig wie die Einbeziehung der durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts im Rahmen
politischer Strategien und Maßnahmen, Bewusstseinsbildung und der Dialog zwischen Beteiligten;

— spezielle Maßnahmen, um Migranten in stärkerem Maße Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren und ihre
soziale Integration zu erleichtern durch Schulungen und Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifi-
kationen, auf die individuelle Situation zugeschnittene Beratung, Sprachkurse, geeignete Unterstützung für
unternehmerische Initiative, Sensibilisierung von Arbeitgebern und zugewanderten Arbeitskräften für ihre
Rechte und Pflichten sowie Stärkung der Durchsetzung des Diskriminierungsverbots.

Eine weitere wichtige Priorität sollte darin bestehen, benachteiligte oder von sozialer Ausgrenzung bedrohte
Menschen wie Schulabbrecher, Langzeitarbeitslose, Minderheiten und Behinderte besser in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Dies setzt eine noch größere Bandbreite von Unterstützungsmaßnahmen voraus, die Integrationswege
schaffen und die Diskriminierung bekämpfen. Dabei sollte Folgendes angestrebt werden:

— Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen durch eine höhere Beteiligung an Berufs- und Fort-
bildung, Umschulung, geeignete Anreize und besondere Arbeitsregelungen ebenso wie durch das Angebot der
notwendigen sozialen Hilfs- und Betreuungsdienste, einschließlich durch Entwicklung der Sozialwirtschaft;

— Bekämpfung der Diskriminierung und Förderung der Akzeptanz der Vielfalt am Arbeitsplatz durch Schulung
in Sachen Vielfalt und Sensibilisierungskampagnen, in die auch lokale Gemeinschaften und Unternehmen in
vollem Umfang einbezogen werden sollten.

1.3.2. Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern und die Flexibilität der Arbeitsmärkte steigern

Angesichts des steigenden Drucks durch die Globalisierung, einschließlich plötzlicher und unerwarteter Handels-
schocks, und der ständigen Einführung neuer Technologien muss Europa wirtschaftliche und soziale Veränderun-
gen besser antizipieren, auslösen und assimilieren können. Im Rahmen der beschäftigungspolitischen Leitlinien
ergeben sich für dieses Kapitel folgende Aktionsleitlinien:

— Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle der Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in
ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern.

— Die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme beschäftigungsfreundlicher gestalten.

Der Schwerpunkt sollte auf die Förderung von Investitionen der Unternehmen und vor allem der KMU in die
Humanressourcen und Arbeitskräfte gelegt werden, indem Strategien und Systeme für lebenslanges Lernen ent-
wickelt werden, die Beschäftigten, vor allem minderqualifizierten und älteren Arbeitnehmern, die Fertigkeiten
vermitteln, die erforderlich sind, um sich der wissensbasierten Wirtschaft anpassen und das Erwerbsleben ver-
längern zu können. Besonderes Augenmerk sollte gerichtet werden auf:

— die Entwicklung von Strategien und Systemen für das lebenslange Lernen einschließlich Instrumenten wie
regionale und sektorale Fonds, um die betrieblichen Investitionen in und die Teilnahme aller Beschäftigten an
Fortbildungsmaßnahmen anzuheben;

— die Durchführung dieser Strategien durch Beiträge zur Finanzierung der Programme und Fortbildungsmaßnah-
men. Besonderen Vorrang sollten der Unternehmergeist und die KMU erhalten, denen u. a. der Zugang zu
externer Fachkompetenz, beispielsweise in Finanzierungstechniken wie JEREMIE, und Schulungsangeboten —

mit besonderem Gewicht auf IKT- und Managementkompetenzen — erleichtert werden sollte. Außerdem
sollten mehr minderqualifizierte und ältere Beschäftigte dazu bewegt werden, an Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen teilzunehmen.
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Besondere Bedeutung kommt der besseren Antizipierung und Bewältigung des Strukturwandels und besonders der
durch die Öffnung des Handels induzierten Veränderungen zu. Es wäre zu prüfen, ob unter Mitwirkung der
Sozialpartner, Unternehmen und lokalen Gemeinschaften Beobachtungssysteme eingerichtet werden sollten, um
sozioökonomische Veränderungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene genau zu untersuchen und künf-
tige Wirtschafts- und Arbeitsmarkttrends zu prognostizieren. Für Programme, deren Ziel darin besteht, die Ar-
beitsmärkte zu modernisieren und die allmähliche Entwicklung von Sektoren wie Landwirtschaft, Automobilbau,
Textil oder Bergbau innerhalb der Union zu prognostizieren, müssen Fördermittel bereitgestellt werden; außerdem
müssen aktive Maßnahmen zur Konsolidierung des wirtschaftlichen Wohlstands der Regionen getroffen werden.
Bedarf besteht auch an speziellen Beschäftigungs-, Fortbildungs- und Unterstützungsdiensten für Beschäftigte im
Zusammenhang mit der Umstrukturierung von Unternehmen und Sektoren, dazu gehören u. a. Möglichkeiten,
rasch auf Massenentlassungen zu reagieren.

Beachtung sollte auch der Entwicklung und Verbreitung des Wissens über innovative und anpassungsfähige
Formen der Arbeitsorganisation geschenkt werden, um neue Technologien zu nutzen, wie z. B. Telearbeit, die
Förderung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Produktivitätssteigerung und die bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Hierunter könnten auch Maßnahmen fallen, die dazu dienen, Unternehmen für ihre
soziale Verantwortung zu sensibilisieren, ein Bewusstsein für mit dem Arbeitsvertrag verbundene Rechte zu
entwickeln, Initiativen zur Einhaltung des Arbeitsgesetzes durchzuführen, die Schattenwirtschaft einzudämmen
und Möglichkeiten der Umwandlung von Schwarzarbeit in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis zu finden.

Die Sozialpartner spielen eine wichtige Rolle bei der Einrichtung von Mechanismen zur Gewährleistung der
Flexibilität des Arbeitsmarktes. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die Beteiligung der Sozialpartner an Aktivitäten,
die unter diese Priorität fallen, fördern. Des Weiteren ist im Rahmen des Konvergenzziels ein geeigneter Betrag der
Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) für den Kapazitätenaufbau bereitzustellen, der auch Ausbildung, Ver-
netzungsmaßnahmen, einen verstärkten sozialen Dialog sowie gemeinsam von den Sozialpartnern durchgeführte
Maßnahmen umfasst.

1.3.3. Steigerung der Investitionen in Humankapital durch bessere Ausbildung und Qualifikation

Europa muss mehr in Humankapital investieren. In vielen Fällen verhindern Qualifikationsdefizite (einschließlich
grundlegender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten) und ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und
Qualifikationsnachfrage, dass Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden oder in ihm verbleiben. Um den
Zugang zur Beschäftigung für alle Altersgruppen zu erleichtern und das Produktivitätsniveau und die Arbeits-
platzqualität zu verbessern, muss zum Nutzen des Einzelnen, der Unternehmen, der Wirtschaft und der Gesell-
schaft mehr und effektiver in Humankapital investiert werden, und es müssen wirksame nationale Strategien für
das lebenslange Lernen umgesetzt werden. Im Rahmen der beschäftigungspolitischen Leitlinien ergeben sich für
dieses Kapitel folgende Aktionsleitlinien:

— Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren.

— Die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen ausrichten.

Reformen in Bezug auf eine arbeitsmarktorientierte Ausbildung, um mehr Menschen an das Erwerbsleben heran-
zuführen und die Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen zu steigern, müssen mit einer Reform
der Schul- und Berufsbildungssysteme einhergehen. In den vorherigen Programmplanungszeiträumen haben die
Strukturfonds in großem Umfang in die Schul- und Berufsbildungssysteme investiert. Im kommenden Planungs-
zeitraum sollten die Investitionen in das Humankapital verstärkt werden, indem die Lissabon-Ziele im Einklang
mit den integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung in den Mittelpunkt gestellt werden. Die folgenden
allgemeinen Prioritäten sollten beachtet werden:

— mehr und bessere Investitionen in das Humankapital einschließlich geeigneter Anreize und Mechanismen zur
Kostenaufteilung für Unternehmen, öffentliche Behörden und Privatpersonen;

— Förderung kohärenter, umfassender Strategien für das lebenslange Lernen mit besonderem Augenmerk auf die
von der Wissensökonomie nachgefragten Fähigkeiten, einschließlich der Förderung der Zusammenarbeit und
der Gründung von Partnerschaften zwischen Mitgliedstaaten, Regionen und Städten im Bereich Schul- und
Berufsbildung, um den Austausch von Erfahrung und bewährten Verfahren (auch aus innovativen Projekten)
zu erleichtern. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf die Belange benachteiligter Gruppen gerichtet werden;

— Förderung der Ausarbeitung und Umsetzung von Reformen der Schul- und Berufsbildungssysteme, denen
gegebenenfalls europäische Standards und Grundsätze zugrunde liegen, insbesondere zur Verbesserung der
Arbeitsmarktrelevanz der Schul- und Berufsbildung;
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— Stärkung der Verbindungen zwischen Hochschulen, Forschungs- und Technologiezentren und Unternehmen,
namentlich durch die Arbeit in Netzwerken und gemeinsame Maßnahmen.

Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ müssen sich viele Mitgliedstaaten und Regionen beträchtlichen Herausforde-
rungen im Schul- und Berufsbildungsbereich stellen. Die Finanzmittel sollten für die Umsetzung von Reformen
eingesetzt werden, mit denen die folgenden speziellen Grundsätze verwirklicht werden:

— Gewährleistung eines angemessenen Angebots an attraktiver, zugänglicher und hochwertiger Schul- und Be-
rufsbildung auf allen Ebenen, einschließlich verbesserter Personalqualifikationen; Förderung flexibler Bildungs-
wege und neuer Optionen, die bereits im Schul- und Vorschulalter ansetzen; deutlicher Rückgang der Zahl der
Schulabbrüche und Anhebung der Zahl der Abschlüsse der Sekundarstufe II sowie verbesserter Zugang zu
Vorschul- und Schulbildung;

— Förderung der Modernisierung der tertiären Bildung und Entwicklung des Humanpotenzials in Forschung und
Innovation, durch Aufbaustudiengänge, die weitere Fortbildung von Forschern und durch die Anziehung von
mehr jungen Menschen in wissenschaftliche und technische Studiengänge;

— Förderung von Qualität und Attraktivität der beruflichen Ausbildung, einschließlich der betrieblichen Aus-
bildung und der Ausbildung in unternehmerischer Kompetenz;

— gegebenenfalls Sicherstellung von mehr Mobilität auf regionaler, nationaler und transnationaler Ebene und
Förderung von Rahmenbedingungen und Systemen zur Schaffung von Transparenz der Qualifikationen und
zu deren Anerkennung und zur Besserstellung des nichtformalen und informellen Lernens;

— Investitionen in die Schul- und Berufsbildungsinfrastruktur einschließlich in IKT, sofern solche Investitionen
nötig sind, um Reformen durchzuführen und/oder sofern sie wesentlich dazu beitragen können, die Qualität
und Wirksamkeit der Schul- und Berufsbildungssysteme zu steigern.

1.3.4. Verwaltungskapazitäten

In den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen haben die Fonds im Rahmen der technischen Hilfe die
Verwaltungskapazitäten der Mitgliedstaaten und Verwaltungsbehörden für die Anwendung der einschlägigen Ver-
ordnungen gestärkt. Dies wird auch im Zeitraum von 2007 bis 2013 der Fall sein.

Abgesehen von der Fondsverwaltung ist die effektive Verwaltungskapazität der öffentlichen Verwaltungen und
Dienste, d. h. eine intelligente Verwaltung, eine wesentliche Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Beschäf-
tigung. Daher werden die Fonds im Einklang mit der überarbeiteten Lissabon-Strategie, in der eine bessere
Rechtsetzung, Politikgestaltung und -umsetzung gefordert werden, um die Bedingungen für Wirtschaftswachstum
und Beschäftigung zu schaffen, Investitionen in das Humankapital der Verwaltungs- und öffentlichen Dienste auf
allen Gebietsebenen fördern.

Für die Kohäsionsländer und die unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden Regionen ist es äußerst wichtig, die
Produktivität und Qualität am Arbeitsplatz im öffentlichen Sektor, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft,
Beschäftigung, Soziales, Bildung, Gesundheitswesen, Umwelt und Rechtswesen, zu verbessern, um Reformen
durchzusetzen und zu beschleunigen, die Produktivität und das Wachstum der Wirtschaft als Ganzes zu steigern
und den sozialen und territorialen Zusammenhalt sowie eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Struktur-
fonds können eine wichtige Rolle übernehmen, indem sie in vielen Bereichen eine wirksame Politikgestaltung und
-umsetzung mit Beteiligung aller maßgeblichen Beteiligten fördern.

Deswegen sind die Kohäsionsländer und die unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden Regionen aufgefordert, öffent-
liche Verwaltungen und öffentliche Dienste auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene aufzubauen. Die einschlä-
gigen Maßnahmen sollten der besonderen Situation jedes Mitgliedstaats Rechnung tragen. Im Einklang mit dem
Grundsatz der Mittelkonzentration werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, eine umfassende Analyse vorzuneh-
men, in der die Politikbereiche ermittelt werden, in denen die Verwaltungskapazität am förderbedürftigsten ist. Die
Investitionen sollten auf die Politikbereiche, in denen die Hindernisse für die sozioökonomische Entwicklung am
größten sind, und die wichtigsten Aspekte der Verwaltungsreformen konzentriert werden.
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Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass dem Erfordernis, die Effizienz und Transparenz der öffentlichen
Verwaltungen zu steigern und den öffentlichen Dienst zu modernisieren, in gebührendem Umfang nachgekom-
men wird.

Aktionsleitlinien für dieses Kapitel:

— Förderung guter Politiken und Programme, Begleitung, Evaluierung und Folgenabschätzung auf der Grund-
lage von Studien, Statistiken und Gutachten, Vorausschauen, Förderung der bereichsübergreifenden Koor-
dinierung und des Dialogs zwischen den betreffenden öffentlichen und privaten Einrichtungen;

— Förderung des Aufbaus von Kapazitäten für die Durchführung der Politiken und Programme — u. a. in
Bezug auf Kriminalitätsprüfung, Rechtsdurchsetzung — insbesondere durch die Erfassung des Fortbildungs-
bedarfs, Beurteilung der Laufbahnentwicklung, Bewertung, Sozialaudits, Verwirklichung der Grundsätze der
transparenten Führung, Management- und Personalfortbildung und spezifische Unterstützung der wesent-
lichen Dienste, der Aufsichtsbehörden und der sozioökonomischen Akteure.

1.3.5. Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte

Angesichts der demografischen Struktur der EU, der alternden Bevölkerung und des zu erwartenden Arbeitskräf-
terückgangs in den kommenden Jahren muss die Europäische Union Maßnahmen ergreifen, damit ihre Arbeits-
kräfte länger bei guter Gesundheit berufstätig sein können. Investitionen in die Gesundheitsfürsorge und die
Krankheitsvorsorge sorgen dafür, dass möglichst viele Arbeitskräfte länger aktiv am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können, so dass sie weiterhin zur Wirtschaft beitragen und die Abhängigkeitsquote sinkt. Dies hat eine
unmittelbare Wirkung auf die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit und darüber hinaus wichtige positive
Nebeneffekte für die Lebensqualität im Allgemeinen.

In den europäischen Regionen bestehen beträchtliche Disparitäten in Bezug auf den Gesundheitsstatus und den
Zugang zur Gesundheitsfürsorge. Deswegen müssen im Rahmen der Kohäsionspolitik Einrichtungen der Gesund-
heitsfürsorge unterstützt werden, um dafür zu sorgen, dass die Menschen vor allem in weniger wohlhabenden
Mitgliedstaaten und Regionen länger bei guter Gesundheit arbeitsfähig sind. Eine gemeinschaftliche Verbesserung
des Gesundheitsstatus und Vorsorgemaßnahmen spielen eine wichtige Rolle beim Abbau von Ungleichheiten im
Gesundheitswesen. Eine gute Gesundheitsfürsorge führt zu einer höheren Beteiligung am Arbeitsmarkt, einem
längerem Arbeitsleben, höherer Produktivität und niedrigeren Gesundheits- und Sozialkosten.

Die Kohäsionspolitik muss vor allem in Regionen mit Entwicklungsrückstand dazu beitragen, dass Langzeitpfle-
geeinrichtungen verbessert werden und Investitionen in die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur erfolgen,
insbesondere wenn deren Fehlen oder unzureichende Entwicklung ein größeres Hemmnis für die wirtschaftliche
Entwicklung darstellt. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die notwendige Steigerung der Effizienz von
Gesundheitsfürsorgesystemen durch Investitionen in IKT, Wissen und Innovation erreicht wird.

Aktionsleitlinien für dieses Kapitel:

— Verhütung von Gesundheitsrisiken zur Steigerung der Produktivität durch allgemeine Gesundheitsinforma-
tionskampagnen, durch einen Know-how- und Technologietransfer und durch Sicherstellung, dass Ge-
sundheitsdienste mit den notwendigen Fertigkeiten, Produkten und Geräten ausgestattet sind, um Risiken
zu verhüten und die möglichen Schäden zu minimieren.

— Dort Lücken in der Gesundheitsinfrastruktur schließen und effiziente Dienstleistungen fördern, wo die
wirtschaftliche Entwicklung der weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten und Regionen behindert wird.
Dies setzt voraus, dass zuvor das optimale Niveau der Versorgung mit Dienstleistungen und geeigneter
Technik wie Telemedizin und dem Kosten einsparenden Potenzial von Online-Gesundheitsdiensten sorg-
fältig geprüft wird.

2. DER TERRITORIALE ASPEKT DER KOHÄSIONSPOLITIK

Anders als die sektorbezogene Politik ist die Kohäsionspolitik dadurch gekennzeichnet, dass sie an die speziellen
Bedürfnisse und Eigenheiten spezieller geografischer Probleme und Möglichkeiten angepasst werden kann. In der
Kohäsionspolitik kommt dem geografischen Aspekt eine zentrale Bedeutung bei. Deswegen sollten die Mitglied-
staaten und Regionen, wenn sie ihre Programme ausarbeiten und die Mittel auf Prioritäten konzentrieren, beson-
ders diese spezifischen geografischen Umstände berücksichtigen.
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Die Einbeziehung des territorialen Aspekts trägt dazu bei, dass sich nachhaltige Kommunen entwickeln können
und sich eine ungleiche Regionalentwicklung nicht negativ auf das allgemeine Wachstumspotenzial auswirkt. Ein
derartiger Ansatz erfordert außerdem eine Lösungssuche für die spezifischen Probleme und Möglichkeiten städ-
tischer und ländlicher Gebiete sowie von Grenzregionen und weiteren transnationalen Gebieten, einschließlich der
Regionen, die unter Nachteilen leiden aufgrund deren Insellage, Entfernung (wie z. B. die äußeren oder arktischen
Regionen), geringer Bevölkerungsdichte oder Gebirgslage. Auch für die Probleme, mit denen Küstengebiete auf-
grund von Umweltbedingungen und demografischen Umständen konfrontiert sind, müssen möglicherweise Lö-
sungsansätze gefunden werden. Die erfolgreiche Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des territorialen
Aspekts der Kohäsionspolitik erfordert Durchführungsmechanismen, die zur Gewährleistung einer gerechten, auf
den individuellen Fähigkeiten gründenden Behandlung aller Gebiete als wettbewerbsfördernder Faktor beitragen.
Infolgedessen ist gutes Verwaltungshandeln wichtig für eine erfolgreiche Herangehensweise an den territorialen
Aspekt.

Für die nächste Programmgeneration sollte die Förderung der territorialen Kohäsion sogar Teil der Anstrengungen
sein, gemeinschaftsweit sicherzustellen, dass alle Gebiete die Möglichkeit erhalten, zur Agenda für Wachstum und
Beschäftigung beizutragen. Auf den Einzelfall bezogen bedeutet dies, dass dem Konzept der territorialen Kohäsion
unter der Berücksichtigung der Geschichte, Kultur oder institutionellen Beschaffenheit jedes einzelnen Mitgliedstaats
eine unterschiedliche Bedeutung zukommen sollte.

Der Aufbau qualitativ hochwertiger Partnerschaften ist ebenfalls unabdingbar, da dadurch die Beteiligung von
Akteuren aller Ebenen (national, regional, städtisch, ländlich und lokal) erreicht wird. Der territoriale Zusammen-
halt kann deswegen nur durch eine umfassende Strategie erfolgreich verwirklicht werden, die einen Rahmen
absteckt, innerhalb dessen spezielle Ziele und Maßnahmen verfolgt werden.

Mit dem neuen Rechtsrahmen eröffnet sich für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, an die Städte die Fonds zu
delegieren, deren Zweck innerhalb der neuen Programme städtische Belange betrifft. Die Städte sollten während des
gesamten Prozesses beteiligt sein, um vollen Nutzen aus der jeweiligen Partnerschaft zu ziehen. Dies könnte auch
die Verantwortung für die Konzeption und Durchführung des weiterdelegierten Teils des Programms beinhalten.

In dem neuen Rechtsrahmen ist darüber hinaus eine außerordentliche Unterstützung für Regionen in äußerster
Randlage vorgesehen, die von diesen zur Bewältigung der Kosten zu verwenden sind, welche ihnen aufgrund der
großen Entfernungen entstehen. Es wird eine besondere Herausforderung sein sicherzustellen, dass diese Unter-
stützung zur Verwirklichung der Programmstrategie als Ganzes beiträgt, d. h. nachhaltiges Wachstum und Be-
schäftigung schafft.

2.1. Der Beitrag der Städte zu Wachstum und Beschäftigung

Wie in der Mitteilung der Kommission über die Kohäsionspolitik und die Städte beschrieben, leben mehr als 60 %
der Bevölkerung der Europäischen Union in städtischen Gebieten mit über 50 000 Einwohnern (1). Städte und
Ballungsgebiete im Allgemeinen verfügen über das größte Angebot an Arbeitsplätzen, Unternehmen und höheren
Bildungseinrichtungen und sind für die Verwirklichung des sozialen Zusammenhalts von größter Wichtigkeit.
Europäische Städte und Ballungsgebiete ziehen gewöhnlich Einwohner mit hohem Ausbildungsstand an, was oft
einen „Circulus virtuosus“ bewirkt, d. h. eine Aufschwungspirale, in der durch eine stimulierte Innovations- und
Unternehmenstätigkeit deren eigene Attraktivität erhöht wird und wiederum neue Talente anzieht.

In Städten und Ballungsgebieten konzentrieren sich nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Herausforderungen,
und deshalb muss den spezifischen Problemen, mit denen sich städtische Gebiete konfrontiert sehen, beispielsweise
Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung (einschließlich des Problems der „erwerbstätigen Armen“), hohe und
weiter steigende Kriminalitätsraten, zunehmende Verkehrsstaus und benachteiligte Stadtviertel, Rechnung getragen
werden.

Programme, deren Schwerpunkt auf städtischen Gebieten liegt, können in unterschiedlicher Weise durchgeführt
werden: erstens durch Maßnahmen zur Förderung der Städte als Motor der regionalen Entwicklung. Solche Maß-
nahmen sollten die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, z. B durch die Bildung von Clustern, zum Ziel haben.
Die unterstützten Aktionen umfassen Fördermaßnahmen in Bezug auf die unternehmerische Initiative, Innovatio-
nen und die Entwicklung von Dienstleistungen, einschließlich Produktionsdienstleistungen. Darüber hinaus ist es
ebenfalls wichtig, hochqualifiziertes Personal anzuziehen und dauerhaft zu beschäftigen; dies lässt sich durch
Maßnahmen in den Bereichen Verkehrsanbindung, kulturelles Angebot usw. erreichen.

Zweitens gibt es Maßnahmen zur Förderung des Zusammenhalts innerhalb städtischer Gebiete, deren Ziel eine
Verbesserung der Situation von Problembezirken ist. Dies hat nicht nur einen unmittelbaren Nutzen für die
betreffenden Bezirke zur Folge, sondern trägt auch dazu bei, einen Teil des Drucks auf die Vororte abzumildern,
die aufgrund der Suche vieler Menschen nach mehr Lebensqualität einem ausufernden wilden Wachstum ausgesetzt
sind.
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Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zur Sanierung der physischen Umwelt, der Wiedererschließung von
Industriebrachen insbesondere in alten Industrieregionen und der Erhaltung und Erschließung des historischen und
kulturellen Erbes mit positiven Effekten für die Entwicklung des Fremdenverkehrs wichtig, um attraktivere und
damit für die Menschen lebenswertere Städte zu schaffen. Die Sanierung von öffentlichen Räumen und Industrie-
standorten kann wesentlich dazu beitragen, die Suburbanisierung und das unkontrollierte wilde Wachstum von
Vororten zu vermeiden und so die Bedingungen zu schaffen, die für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
erforderlich sind. Im Allgemeinen können Städte bereits durch städtebauliche und planerische Maßnahmen, d. h.
durch verbesserte Planung, Gestaltung und Instandhaltung öffentlicher Räume, die Kriminalität vermindern und so
die Anziehungskraft, die von sowohl subjektiv als auch objektiv sicheren Straßen, Parks und offenen Räume
ausgeht, vergrößern. In städtischen Gebieten sind die Faktoren Umwelt, Wirtschaft und Soziales eng miteinander
verbunden. Eine gute Qualität der städtischen Umwelt ist auch vor dem Hintergrund der erneuerten Lissabonner
Strategie anzustreben, in der das prioritäre Anliegen formuliert wurde, aus Europa einen attraktiveren Platz für
Arbeit, Leben und Investitionen zu machen (1).

Drittens gibt es Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogeneren polyzentrischen Entwicklung durch den Ausbau
des städtischen Netzes auf der nationalen und gemeinschaftlichen Ebene einschließlich der Verbindungen zwischen
den wirtschaftlich stärksten Städten und anderen städtischen Gebieten, einschließlich kleinerer und mittelgroßer
Städte. Dies macht es notwendig, bei der Ermittlung und Stärkung von Wachstumspolen eine strategische Auswahl
zu treffen und, was von gleicher Bedeutung ist, die Vernetzungen herzustellen, mit welchen diese Wachstumspole
sowohl in physischer (Infrastruktur, Informationstechnologien usw.) als auch in menschlicher Hinsicht (Maßnah-
men zur Förderung der Zusammenarbeit usw.) verbunden werden können. Da diese Pole einen größeren Einzugs-
bereich haben und das unmittelbare ländliche Hinterland einschließen, tragen sie zu einer nachhaltigen und aus-
gewogenen Entwicklung des jeweiligen Mitgliedstaats und der Gemeinschaft als Ganzes bei. In einer vergleichbaren
Weise bieten ländliche Gebiete Dienstleistungen an die Gesellschaft als Ganzes, z. B. in der Form von Erholungs-
möglichkeiten und von hoch geschätzten Landschaften. Besonderes Augenmerk sollte daher auch den Beziehungen
zwischen städtischen und ländlichen Gebieten gelten.

Auf der Grundlage früherer Erfahrungen basieren städtische Maßnahmen auf einer Reihe von Grundsätzen. Zum
einen fällt den maßgeblichen Partnern in den Städten und den lokalen Behörden bei der Verwirklichung dieser
Ziele eine wesentliche Rolle zu. Wie oben erwähnt, können die Mitgliedstaaten Verantwortung für städtische
Entwicklung an die Städte delegieren. Dies ist insbesondere da von Bedeutung, wo räumliche Nähe erforderlich
ist, beispielsweise um auf die Herausforderungen vorwiegend lokaler Art zu reagieren wie gesellschaftliche Aus-
grenzung oder mangelnder Zugang zu wichtigen Dienstleistungen.

Zum anderen werden Erfolge in der Regel nur dann erzielt, wenn ein mittel- bis langfristiger Plan für eine
nachhaltige städtische Entwicklung aufgestellt wird, der die Kohärenz von Investitionen und ihrer Umweltqualität
gewährleistet. Dadurch kann auch das Engagement des Privatsektors und dessen Beteiligung an der Stadtentwick-
lung sichergestellt werden. Im Allgemeinen ist ein multidisziplinärer oder integrierter Ansatz notwendig. In Bezug
auf gebietsbezogene Maßnahmen, beispielsweise zur Förderung der sozialen Einbeziehung, bedeutet dies, dass die
Maßnahmen, mit denen die Lebensqualität (einschließlich der Umwelt und der Wohnverhältnisse) oder der Ver-
sorgungsgrad der Bürger mit Dienstleistungen verbessert werden soll, zu kombinieren sind mit solchen Maß-
nahmen, welche die Förderung der Entwicklung neuer Aktivitäten und die Schaffung von Arbeitsplätzen zum
Ziel haben, um langfristig die Zukunft der betreffenden Gebiete zu sichern. Mit der neuen JESSICA-Initiative wird
die Entwicklung von Finanzierungsprodukten gefördert und erleichtert, um Projekte zu unterstützen, die Teil
integrierter Stadtentwicklungspläne sind.

Im Allgemeinen sollten sich integrierte Unterstützungsdienste und Programme auf jene Gruppen konzentrieren, die
einer Unterstützung am meisten bedürfen, beispielsweise Einwanderer, junge Menschen und Frauen. Alle Bürger
sollten darin unterstützt werden, bei der Planung und der Erbringung von Dienstleistungen mitzuwirken.

2.2. Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung des ländlichen Raums, von Fischereigebieten und von
Gebieten mit naturbedingten Nachteilen

Die Kohäsionspolitik kann ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Wiederbelebung
ländlicher Gebiete spielen, indem sie die Maßnahmen des neuen Instruments für die Entwicklung des ländlichen
Raums (des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums —ELER) ergänzt (2). Mit
diesem ergänzenden Ansatz sollte die Umstrukturierung und Diversifizierung der Wirtschaft in Europas ländlichen
Gebieten unterstützt werden.

Die Synergien zwischen der Strukturpolitik, der Beschäftigungspolitik und den Maßnahmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums müssen erhöht werden. In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten für Synergie und
Kohärenz zwischen den Maßnahmen sorgen, die in einem bestimmten geografischen Gebiet und einem bestimm-
ten Tätigkeitsbereich durch den Europäischen Regionalfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Sozialfonds,
den Europäischen Fischereifonds und den ELER zu finanzieren sind. Die wichtigsten Leitprinzipien für die Ab-
grenzung und die Koordinierungsmechanismen zwischen den durch die verschiedenen Fonds geförderten Maß-
nahmen sollten in dem „Nationalen strategischen Rahmenplan/Nationalen Strategieplan“ festgelegt werden.
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Die Kohäsionspolitik sollte durch Maßnahmen zugunsten ländlicher Gebiete oder Gebiete mit besonderen natür-
lichen Nachteilen, beispielsweise vieler Inselregionen, durch Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft zur Schaf-
fung neuer Möglichkeiten beitragen. Zu diesem Zweck sollten beispielsweise Maßnahmen durchgeführt werden, mit
denen eine Mindestversorgung mit Leistungen der Daseinsvorsorge gesichert wird, um die Anziehungskraft für
Unternehmen und qualifizierte Arbeitskräfte zu steigern und die Abwanderung aufzuhalten. Notwendig ist in
diesem Zusammenhang außerdem die Anbindung an die wichtigsten nationalen und europäischen Netze. Darüber
hinaus sollte im Rahmen der Kohäsionspolitik die endogene Kapazität ländlicher Gebiete gestärkt werden, indem
beispielsweise die Vermarktung lokaler Erzeugnisse auf nationaler oder globaler Ebene oder die Verfahrens- und
Produktinnovation in vorhandenen Sektoren gefördert werden.

Ein besonderes Problem besteht darin, die kritische Masse zu erreichen, die für eine effiziente Leistungserbringung
einschließlich der vorstehend erwähnten Leistungen zur Gesundheitserhaltung der Arbeitskräfte erforderlich ist. Die
allgemeine Versorgung mit allen Dienstleistungen lässt sich vor allem in sehr dünn besiedelten Gebieten durch
Investitionen in Entwicklungszentren in ländlichen Gebieten (beispielsweise in Klein- und Mittelstädten), durch die
Entwicklung von wirtschaftlichen Clustern, die auf die örtlichen Vorteile aufbauen, und durch den Einsatz neuer
Informationstechnologien erreichen.

Viele ländliche Gebiete sind stark vom Fremdenverkehr abhängig. Diese Regionen benötigen einen integrierten,
qualitätsorientierten Ansatz, dessen zentrales Anliegen die Kundenzufriedenheit ist und der auf den wirtschaft-
lichen, sozialen und umweltpolitischen Aspekten der nachhaltigen Entwicklung beruht. Die Maßnahmen sollten das
natürliche und kulturelle Erbe nutzen, dieses zu erhalten und entwickeln suchen. Dies kann wichtige positive
Nebenwirkungen zeitigen, indem die Lebensräume geschützt und Investitionen in die Artenvielfalt gefördert wer-
den. Der integrierte Ansatz sollte sich positiv auf den Tourismussektor, die lokale Wirtschaft, die im Tourismus
beschäftigten Menschen, die Besucher und die lokale Bevölkerung sowie das natürliche und kulturelle Erbe aus-
wirken.

In Bezug auf den Fischereisektor kann die Kohäsionspolitik eine wichtigen Beitrag als Ergänzung zu den vom
Europäischen Fischereifonds finanzierten Maßnahmen leisten, da die wirtschaftliche Neuordnung der von der
Fischerei abhängigen Küstengebiete und der kleineren Inseln aufgrund geografischer Bedingungen oft eine beson-
dere Herausforderung darstellt.

2.3. Zusammenarbeit

Maßnahmen zur Förderung einer grenzübergreifenden, transnationalen und interregionalen sowie gegebenenfalls
maritimen Zusammenarbeit sollten die drei oben beschriebenen Prioritäten ergänzen. Dies sollte bewirken, dass
sich infolge der engeren Zusammenarbeit der EU-Regionen die Wirtschaftsentwicklung beschleunigt und höhere
Wachstumsraten erzielt werden. Staatsgrenzen stehen der Entwicklung des gesamten europäischen Gebiets oft im
Wege, wodurch das volle Wettbewerbspotenzial der EU beschnitten wird. Der Verkehr, die Wasserwirtschaft und
der Umweltschutz sind deutliche Beispiele dafür, dass grenzübergreifende und transnationale Herausforderungen
eine konzentrierte, integrierte Handlungsweise erforderlich machen, die über die Staatsgrenzen hinausreicht. In
Bezug auf die Durchführung kann von den Mitgliedstaaten die Errichtung eines Europäischen Verbunds für
territoriale Zusammenarbeit geprüft werden, der die Rolle einer Verwaltungsbehörde für bestimmte Kooperations-
programme einnimmt.

2.4. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Das Ziel der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in Europa ist die Integration der von Staatsgrenzen zerschnitte-
nen Gebiete, die mit gemeinsamen Problemen konfrontiert sind und für die gemeinsame Lösungen gefunden
werden müssen. Alle Grenzregionen der EU werden mit solchen Problemen konfrontiert, die in der Regel dadurch
verursacht werden, dass Arbeits- und Kapitalmärkte, Infrastrukturnetze, finanzielle Fähigkeiten und Institutionen
zersplittert sind.

Zwar sollten Kooperationsprogramme auf die besondere Situation jeder Grenzregion zugeschnitten sein, doch
muss die Unterstützung auf die wichtigsten Prioritäten bei der Förderung von Wachstum und Beschäftigungs-
zuwachs konzentriert werden.

Allgemein gültige Empfehlungen für die künftige grenzübergreifende Zusammenarbeit sind angesichts der enormen
Vielfalt der Ausgangssituationen oft nicht sachdienlich. Angesichts der Hindernisse, die von Grenzen aufgeworfen
werden, bestünde ein sinnvoller erster Schritt darin, die vorhandene Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur
zu verbessern und erforderlichenfalls neue Verbindungen aufzubauen. Dies sind die Grundvoraussetzungen für die
Herstellung oder den Ausbau von grenzübergreifenden Kontakten.
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Die grenzübergreifende Zusammenarbeit sollte auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Grenzregionen
ausgerichtet sein. Außerdem dürfte die grenzübergreifende Zusammenarbeit besonders dann zur wirtschaftlichen
und sozialen Integration beitragen, wenn die Gebiete beiderseits der Grenze durch beträchtliche wirtschaftliche
Disparitäten gekennzeichnet sind. Denkbar sind u. a. folgende Aktionen: Förderung des Transfers von Wissen und
Know-how, der Entwicklung grenzübergreifender Wirtschaftstätigkeit, grenzübergreifender Schul- und Berufsbil-
dungspotenziale, des Potenzials bei der Gesundheitsfürsorge und Integration des grenzüberschreitenden Arbeits-
marktes sowie gemeinsames Umweltmanagement und gemeinsames Reagieren auf gemeinsame Bedrohungen. Sind
die Grundvoraussetzungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit bereits vorhanden, sollten die Finanzmittel
im Rahmen der Kohäsionspolitik vorrangig auf Maßnahmen konzentriert werden, die einen Mehrwert für die
grenzübergreifende Tätigkeit bedeuten, wie Steigerung der grenzübergreifenden Wettbewerbsfähigkeit durch Inno-
vation, Forschung und Entwicklung, sowie die Verbindung immaterieller (Dienstleistungs-) oder materieller (Ver-
kehrs-)Netze zur Stärkung einer grenzüberschreitenden Identität als Teil der Europabürgerschaft, die Förderung
einer grenzübergreifenden Arbeitsmarktintegration, eine grenzübergreifende Wasserwirtschaft und grenzübergreif-
enden Hochwasserschutz und schließlich gemeinsames Management natürlicher und technologischer Risiken.

Besondere Aufmerksamkeit muss den Herausforderungen und Chancen gewidmet werden, die sich im Zuge der
Veränderungen der äußeren Grenzen der Gemeinschaft aufgrund der Erweiterung ergeben. Es ist in diesem Zu-
sammenhang erforderlich, kohärente grenzübergreifende Maßnahmen zu fördern, mit denen die Wirtschaftsakti-
vität auf beiden Seiten stimuliert wird, und Hemmnisse für die Entwicklung zu beseitigen. Zu diesem Zweck muss
mit Hilfe der Kohäsionspolitik und des neuen Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments sowie
gegebenenfalls mit dem neuen Instrument für Heranführungshilfe ein kohärenter Rahmen für solche Maßnahmen
geschaffen werden.

2.5. Transnationale Zusammenarbeit

In transnationalen Gebieten müssen die wirtschaftliche und soziale Integration sowie der Zusammenhalt gestärkt
werden. Mit transnationalen Kooperationsprogrammen soll die mitgliedstaatenübergreifende Zusammenarbeit in
strategisch wichtigen Bereichen verstärkt werden.

Die geförderten Maßnahmen sollten daher darauf ausgerichtet sein, die physische und die immaterielle Interkon-
nektion von Gebieten zu verbessern, was im ersten Fall durch Investitionen in nachhaltigen Verkehr und im
zweiten Fall durch Netzwerke oder den Austausch zwischen Regionen und den Beteiligten erreicht werden könnte.

Die geplanten Maßnahmen umfassen Folgendes: Verwirklichung der europäischen Verkehrskorridore (und beson-
ders der grenzüberschreitenden Abschnitte), Vorbeugungsmaßnahmen gegen Naturgefahren (z. B. Brände, Dürre
und Überschwemmungen), Wasserwirtschaft auf Ebene des Einzugsgebiets, integrierte Zusammenarbeit auf See, die
Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung und FuE-/Innovationsnetze.

Die Gliederung der derzeitigen Räume der transnationalen Zusammenarbeit wurde geändert, um sicherzustellen,
dass durch sie die Bedingungen für die Durchführung von grundlegenden Strukturmaßnahmen geschaffen werden.
Diese Gliederung wurde unter Berücksichtigung der territorialen Kohärenz und funktioneller Kriterien mit geo-
grafischem Bezug vorgenommen, beispielsweise Zugehörigkeit zu ein und demselben Wassereinzugs- oder Küsten-
gebiet, Zugehörigkeit zum selben Berggebiet oder die Lage an ein und demselben großen Verkehrskorridor. Sinn-
voll sind auch andere Kriterien wie Geschichte, institutionelle Strukturen, bestehende Zusammenarbeit oder Über-
einkommen.

2.6. Interregionale Zusammenarbeit

Interregionale Kooperationsprogramme sollten sich auf die erneuerte Lissabon-Strategie konzentrieren: Stärkung
der Innovation, der KMU und des Unternehmertums, des Umweltschutzes und der Risikoprävention. Gefördert
werden außerdem der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren im Bereich der Stadtentwicklung, die
Modernisierung des öffentlichen Dienstes (wie Einsatz von IKT im Gesundheitswesen und in der Verwaltung) und
die Durchführung von Kooperationsprogrammen sowie Studien und Datenerhebungen. Außerdem kann die inter-
regionale Zusammenarbeit auch durch Programme im Rahmen der Ziele „Konvergenz“ und „Regionale Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ gefördert werden. Gefördert werden außerdem der Austausch von Erfahrun-
gen und bewährten Verfahren in den Bereichen Stadtentwicklung, soziale Eingliederung, Beziehungen zwischen
Stadt und Land sowie die Durchführung von Kooperationsprogrammen.
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BESCHLUSS DES RATES

vom 16. Oktober 2006

zur Ernennung der dänischen Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

(2006/703/EG, Euratom)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 259,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 167,

nach Stellungnahme der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Amtszeit der dänischen Mitglieder des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses ist am 20. September
2006 abgelaufen (1). Daher sollten die dänischen Mitglie-
der dieses Ausschusses für einen neuen Zeitraum von vier
Jahren ab dem 21. September 2006 ernannt werden.

(2) Am 11. Juli 2006 hat der Rat die von der tschechischen,
der deutschen, der estnischen, der spanischen, der fran-
zösischen, der lettischen, der litauischen, der luxemburgi-
schen, der ungarischen, der maltesischen, der österreichi-
schen, der slowenischen und der slowakischen Regierung
vorgelegten Listen sowie die zweiundzwanzig Kandidaten
umfassende Liste der italienischen Regierung (2) ange-
nommen.

(3) Am 15. September 2006 hat der Rat die von der belgi-
schen, der griechischen, der irischen, der zyprischen, der
niederländischen, der polnischen, der portugiesischen, der

finnischen, der schwedischen und der britischen Regie-
rung vorgelegten Listen sowie eine von der italienischen
Regierung vorgelegte Liste mit zwei Kandidaten ange-
nommen (3).

(4) Am 2. Oktober 2006 hat die dänische Regierung eine
Liste mit einer Anzahl von Kandidaten vorgelegt, die der
ihr durch die Verträge zugewiesenen Anzahl von Sitzen
entspricht —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Personen, die im Anhang dieses Beschlusses aufgeführt sind,
werden für die Zeit vom 21. September 2006 bis zum
20. September 2010 zu Mitgliedern des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses ernannt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt ab 21. September 2006.

Geschehen zu Brüssel am 16. Oktober 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
E. TUOMIOJA
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ANHANG

Dänemark

Dorthe ANDERSEN

Chefkonsulent, DA

Henrik FALLESEN

Leder af DI’s Bruxelles kontor

Benedicte FEDERSPIEL

Chefkonsulent, Forbrugerrådet

Peder Munch HANSEN

International konsulent, LO

Randi IVERSEN

Forkvinde, Kvinderådet

Søren KARGAARD

International konsulent, FTF

Marie-Louise KNUPPERT

LO sekretær

Poul LÜNEBORG

Konsulent, DSI

Leif Erland NIELSEN

Seniorkonsulent, Landbrugsrådet
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20. Oktober 2006

über die mit einer Einschränkung versehene Veröffentlichung der Fundstelle der Norm
EN 848-3:1999 „Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Fräsmaschinen für einseitige
Bearbeitung mit drehendem Werkzeug — Teil 3: NC-Bohr- und Fräsmaschinen“ gemäß der

Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 4901)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/704/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für
Maschinen (1), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

gestützt auf die Stellungnahme des Ständigen Ausschusses, der
gemäß Artikel 5 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informa-
tionsgesellschaft (2) eingesetzt wurde,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Entspricht eine nationale Norm in Umsetzung einer
harmonisierten Norm, deren Fundstelle im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht worden ist, einer oder
mehreren grundlegenden Sicherheitsanforderungen von
Anhang I der Richtlinie 98/37/EG, wird bei nach dieser
Norm hergestellten Maschinen davon ausgegangen, dass
sie den betreffenden grundlegenden Anforderungen ge-
nügen.

(2) Die Fundstelle der Norm EN 848-3:1999 über die Sicher-
heit von Holzbearbeitungsmaschinen, die am 1. Juli 1999
vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) ange-
nommen wurde, ist im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht worden (3).

(3) Auf einen formellen Einwand Schwedens hin entschied
die Kommission in der Entscheidung 2002/1002/EG (4),
die Fundstelle der Norm EN 848-3:1999 nicht aus dem
Amtsblatt der Europäischen Union streichen zu lassen. Die
Norm EN 848-3:1999 begründete folglich weiterhin die
Vermutung der Konformität mit den grundlegenden
Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 98/37/EG.

(4) Im Zusammenhang mit dem formellen Einwand Schwe-
dens beauftragte die Kommission das Europäische Komi-
tee für Normung (CEN), die Norm EN 848-3:1999 bis
1. Januar 2005 zu überarbeiten und sich dabei besonders
mit der Gefahr des Herausschleuderns von Teilen und mit
der Anbringung von Schutzeinrichtungen, die mehr
Sicherheit bieten, zu befassen.

(5) Deutschland hat am 28. Juli 2005 gemäß Artikel 6 Ab-
satz 1 der Richtlinie 98/37/EG einen formellen Einwand
gegen die Norm EN 848-3:1999 erhoben.

(6) Nach Prüfung der Norm EN 848-3:1999 ist die Kommis-
sion zu dem Ergebnis gelangt, dass sie den grundlegen-
den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 1.1.2 a)
(Grundsätze für die Integration der Sicherheit), 1.3.2
(Bruchgefahr beim Betrieb), 1.3.3 (Gefahren durch herab-
fallende und herausgeschleuderte Gegenstände) und 1.4.1
(Allgemeine Anforderungen an Schutzeinrichtungen) von
Anhang I der Richtlinie 98/37/EG nicht entspricht. Ins-
besondere die Spezifikationen der Norm EN 848-3:1999
in Abschnitt 5.2.7.1.2 b) Absätze 1 bis 6 über die Merk-
male von Schutzvorhängen, insbesondere Streifenvorhän-
gen, und über die geeigneten Werkstoffe dafür bieten
keinen angemessenen Schutz gegen das zu erwartende
Herausschleudern von Werkzeugteilen.

(7) Das CEN hat die Norm EN 848-3:1999 bislang noch
nicht geändert, wie ihm im Normungsauftrag Nr. 311
bezüglich der Richtlinie 98/37/EG aufgetragen wurde.
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(8) Bis zur Änderung der Norm EN 848-3:1999 sollte aus
Gründen der Sicherheit und der Rechtssicherheit die
Fundstelle der Norm 848-3:1999 im Amtsblatt der Euro-
päischen Union mit einem entsprechenden Warnhinweis
veröffentlicht werden. Die Mitgliedstaaten sollten den
gleichen Warnhinweis in ihre einzelstaatlichen Normen
in Umsetzung der harmonisierten Norm aufnehmen.

(9) Die Fundstelle der Norm EN 848-3:1999 sollte daher
entsprechend ersetzt werden —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Veröffentlichung der Fundstelle der Norm EN 848-3:1999
„Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Fräsmaschinen
für einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug — Teil 3:
NC-Bohr- und Fräsmaschinen“ im Amtsblatt der Europäischen
Union erhält die Fassung des Anhangs dieser Entscheidung.

Artikel 2

Veröffentlichen die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 Absatz 2
der Richtlinie 98/37/EG die Fundstelle einer nationalen Norm,
durch die die harmonisierte Norm EN 848-3:1999 umgesetzt
wird, so versehen sie diese Veröffentlichung mit dem im An-
hang dieser Entscheidung aufgeführten Warnhinweis.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. Oktober 2006

Für die Kommission
Günter VERHEUGEN

Vizepräsident
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ANHANG

„(Veröffentlichung der Titel und Fundstellen der harmonisierten Normen im Sinne dieser Richtlinie)

ENO (1) Fundstelle und Titel der harmonisierten Norm
(und des Referenzdokuments)

Erste
Veröffentlichung

im ABl.

Fundstelle der
ersetzten
Norm

Ende der Konfor-
mitätsvermutung
für die ersetzte

Norm
Anmerkung 1

CEN EN 848-3:1999

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —

Fräsmaschinen für einseitige Bearbeitung mit
drehendem Werkzeug — Teil 3: NC-Bohr-
und Fräsmaschinen

15.4.2000 —

Warnhinweis: Diese Veröffentlichung bezieht sich nicht auf den Abschnitt 5.2.7.1.2 b) Absätze 1 bis 6 der Norm über die
Merkmale von Schutzvorhängen, insbesondere Streifenvorhängen, und über die geeigneten Werkstoffe dafür, bei dessen
Anwendung nicht mehr von einer Konformität mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 1.3.2,
1.3.3 und 1.4.1 in Verbindung mit der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderung 1.1.2 a) von Anhang I
der Richtlinie 98/37/EG ausgegangen werden kann.

(1) ENO: Europäische Normungsorganisation:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel, Tel.: (32-2) 550 08 11; Fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel, Tel.: (32-2) 519 68 71; Fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.: (33) 492 94 42 00; Fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Anmerkung 1 In der Regel entspricht das Datum des Endes der Konformitätsvermutung dem Datum der Zurücknahme
(‚Dow‘), das von der europäischen Normungsorganisation festgelegt wird, die Nutzer dieser Normen
werden jedoch darauf hingewiesen, dass dies in bestimmten Ausnahmefällen auch anders sein kann.

Anmerkung 2.1 Die neue (oder geänderte) Norm hat den gleichen Anwendungsbereich wie die ersetzte Norm. Ab dem
angegebenen Datum kann bei der ersetzten Norm nicht mehr von einer Konformität mit den grund-
legenden Anforderungen der Richtlinie ausgegangen werden.

Anmerkung 3 Im Fall von Änderungen besteht die betroffene Norm aus EN CCCCC:YYYY, etwaigen vorangegangenen
Änderungen und der zitierten neuen Änderung. Die ersetzte Norm (Spalte 3) besteht folglich aus der EN
CCCCC:YYYY und etwaigen vorangegangenen Änderungen, aber ohne die zitierte neue Änderung. Ab
dem angegebenen Datum besteht für die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformität mit
den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie.

Anmerkung 4 Für ein Produkt gilt die Konformitätsvermutung dann, wenn es den Anforderungen von Teil 1 und dem
betreffenden Teil 2 entspricht, sofern dieser Teil 2 auch für die Richtlinie 98/37/EG im Amtsblatt
aufgeführt ist.

Hinweis:

— Auskunft über die Verfügbarkeit der Normen erteilen die europäischen Normungsorganisationen oder die nationalen
Normungsgremien, die im Anhang der Richtlinie 98/34/EG (1) des Europäischen Parlaments und des Rates in der
Fassung der Richtlinie 98/48/EG (2) aufgeführt sind.

— Die Veröffentlichung der Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union bedeutet nicht, dass die Normen in allen
Sprachen der Gemeinschaft verfügbar sind.

— Dieses Verzeichnis ersetzt alle vorangegangenen, im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Verzeichnisse.
Die Kommission sorgt für die Aktualisierung dieses Verzeichnisses.

Weitere Informationen über harmonisierte Normen sind im Internet zu finden unter: http://europa.eu.int/comm/
enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.

(1) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37.
(2) ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18.“
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20. Oktober 2006

zur Genehmigung des von Deutschland gemäß der Richtlinie 2005/94/EG vorgelegten
Schutzimpfungsplans gegen die Aviäre Influenza des Subtyps H5 in bestimmten nordrhein-

westfälischen Haltungsbetrieben

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 4906)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(2006/705/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. De-
zember 2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung
der Aviären Influenza und zur Aufhebung der Richtlinie
92/40/EWG (1), insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Deutschland wurden in der letzten Zeit viele Befunde
der hoch pathogenen Aviären Influenza A vom Subtyp
H5N1 bei Wildvögeln erhoben. Auch in einem Geflügel-
haltungsbetrieb und in einem Zoo sind Ausbrüche dieser
Seuche aufgetreten.

(2) Die Impfung gegen die Aviäre Influenza der Subtypen H5
und H7 kann ein sinnvolles Instrument für die Präven-
tion und die Bekämpfung der Seuche sein. Es wurde
bisher jedoch in deutschen Geflügelhaltungsbetrieben
noch nicht angewendet.

(3) Deutschland möchte mittels einer umfangreichen Feldstu-
die weitere Daten über den Einsatz von Impfungen er-
heben.

(4) Am 24. August 2006 hat Deutschland einen Schutzimp-
fungsplan zur Genehmigung vorgelegt, der in drei ge-
werblichen Haltungsbetrieben in Nordrhein-Westfalen
im Rahmen einer Studie durchzuführen ist, mit der die
Schutzwirkung eines Impfstoffs gegen die Aviäre Influ-
enza vom Subtyp H5 durch Impfung von Geflügel unter
normalen Feldbedingungen geprüft werden soll.

(5) Der vorgelegte Schutzimpfungsplan enthält die gemäß
Artikel 56 Absatz 2 der Richtlinie 2005/94/EG notwen-
digen Informationen und entspricht der DIVA-Strategie
(Differenzierung zwischen infizierten und geimpften
Tieren). Nach Prüfung des Plans und Erörterungen mit
Deutschland erscheint es angebracht, den Plan zu geneh-
migen.

(6) Die Maßnahmen dieser Entscheidung entsprechen der
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN

Artikel 1

Schutzimpfungsplan

(1) Der von Deutschland am 24. August 2006 vorgelegte
und bis zum 30. September 2008 durchzuführende Schutzimp-
fungsplan gegen die hoch pathogene Aviäre Influenza vom Sub-
typ H5 wird genehmigt.

Die Schutzimpfung ist gemäß diesem Plan mit einem inaktivier-
ten Impfstoff der Aviären Influenza vom Subtyp H5N2 in drei
ausgewählten nordrhein-westfälischen Geflügelhaltungsbetrieben
in Deutschland durchzuführen.

(2) In den in Absatz 1 genannten Geflügelhaltungsbetrieben
sind, wie im Schutzimpfungsplan beschreiben, eine amtliche
Überwachung sowie geeignete Biosicherheitsmaßnahmen durch-
zuführen.

(3) Der Schutzimpfungsplan ist effizient durchzuführen.

(4) Die Kommission veröffentlicht den Schutzimpfungsplan.

Artikel 2

Maßnahmen zur Verbringungsbeschränkung

(1) Die zuständige Behörde stellt Folgendes sicher:

a) Geflügel, Eier, Geflügelschlachtkörper und frisches Geflügel-
fleisch aus den in Artikel 1 Absatz 1 genannten Haltungs-
betrieben („Geflügel und andere Erzeugnisse“) dürfen nicht
aus diesen Haltungsbetrieben verbracht werden.
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b) Geflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel dür-
fen während der Durchführung des Schutzimpfungsplans
nicht in die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Haltungsbe-
triebe eingeführt werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a kann die zustän-
dige Behörde gemäß dem Schutzimpfungsplan folgende Ver-
bringungen von Geflügel und anderen Erzeugnissen genehmi-
gen:

a) die Verbringung zum nationalen Referenzlabor für Aviäre
Influenza in Deutschland;

b) die Beförderung zur unmittelbaren Vernichtung innerhalb
Deutschlands nach der Entnahme geeigneter Proben, die an
dieses Labor zu schicken sind.

Artikel 3

Reinigung und Desinfektion der Haltungsbetriebe und
Transportmittel

(1) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die in Artikel 1
Absatz 1 genannten Geflügelhaltungsbetriebe gemäß den An-
weisungen der zuständigen Behörde nach Entfernung aller Tiere
aus dem Haltungsbetrieb gereinigt und desinfiziert werden.

(2) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass alle für die Be-
förderung von Geflügel und anderen Erzeugnissen verwendeten
Transportmittel nach jedem Transport mit Desinfektionsmitteln

und nach von der zuständigen Behörde genehmigten Verfahren
gereinigt und desinfiziert werden.

Artikel 4

Berichte

Deutschland legt der Kommission binnen eines Monats nach
Inkrafttreten dieser Entscheidung einen Bericht über die Durch-
führung des Schutzimpfungsplans vor.

Deutschland legt dem Ständigen Ausschuss für die Lebensmittel-
kette und Tiergesundheit ab dem 3. Oktober 2006 vierteljähr-
liche Berichte vor.

Artikel 5

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland ge-
richtet.

Brüssel, den 20. Oktober 2006

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20. Oktober 2006

zur Änderung der Entscheidung 92/452/EWG hinsichtlich bestimmter Embryo-Entnahmeeinheiten
und Embryo-Erzeugungseinheiten in den Vereinigten Staaten von Amerika

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 4907)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/706/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/556/EWG des Rates vom
25. September 1989 über viehseuchenrechtliche Fragen beim
innergemeinschaftlichen Handel mit Embryonen von Haus-
rindern und ihrer Einfuhr aus Drittländern (1), insbesondere
auf Artikel 8 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Entscheidung 92/452/EWG der Kommission
vom 30. Juli 1992 betreffend die Listen der für die Aus-
fuhr von Rinderembryonen in die Gemeinschaft zuge-
lassenen Embryo-Entnahmeeinheiten in Drittländern (2)
dürfen die Mitgliedstaaten nur Embryonen aus Drittlän-
dern einführen, wenn sie von in den Listen der genann-
ten Entscheidung aufgeführten Embryo-Entnahmeeinhei-
ten entnommen, aufbereitet und gelagert worden sind.

(2) Die Vereinigten Staaten von Amerika haben Änderungen
der ihr Land betreffenden Eintragungen in diesen Listen
in Bezug auf bestimmte Embryo-Entnahmeeinheiten und
bestimmte Embryo-Erzeugungseinheiten beantragt.

(3) Die Vereinigten Staaten von Amerika haben Garantien
gegeben, dass die einschlägigen Anforderungen der
Richtlinie 89/556/EWG erfüllt sind, und die betreffenden
Embryo-Entnahmeeinheiten sind von den Veterinär-
diensten der Vereinigten Staaten amtlich für Ausfuhren
in die Gemeinschaft zugelassen worden.

(4) Die Entscheidung 92/452/EWG ist daher entsprechend
zu ändern.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Entscheidung 92/452/EWG wird gemäß dem
Anhang der vorliegenden Entscheidung geändert.

Artikel 2

Diese Entscheidung gilt ab dem dritten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. Oktober 2006

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Der Anhang der Entscheidung 92/452/EWG wird wie folgt geändert:

a) Die folgenden Zeilen werden für die Vereinigten Staaten von Amerika hinzugefügt:

„US 06TX126
E1482

Smith Genetics

1316 PR 2231

Giddings, TX 78942

Dr. Gary Moore

US 06VA127
E1592

Patrick Comyn

110 South Main St

Madison, VA 22727

Dr. Patrick Comyn“

b) Die Zeile für die Embryo-Entnahmeeinheit Nr. 04WI109 in den Vereinigten Staaten von Amerika wird ersetzt durch:

„US 04WI109
E1257

Cashton Veterinary Clinic

S 448 Nilsestuen Road

Cashton, WI 54619

Dr. Brent Beck“
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BESCHLUSS Nr. 06/EG/2006 DES MIT DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFT UND JAPAN

vom 12. Juni 2006

über die gegenseitige Anerkennung eingesetzten Gemischten Ausschusses über die Aufnahme einer
Konformitätsbewertungsstelle in den Sektoralen Anhang über Telekommunikationsendgeräte und

Funkausrüstungen

(2006/707/EG)

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen zwischen Japan und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige
Anerkennung, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b,

in der Erwägung, dass für die Aufnahme von Konformitätsbewertungsstellen in einen sektoralen Anhang ein
Beschluss des Gemischten Ausschusses erforderlich ist —

BESCHLIESST:

1. Die nachgenannte Konformitätsbewertungsstelle wird für die nachstehend aufgeführten Produkte und
Konformitätsbewertungsverfahren in den Sektoralen Anhang über Telekommunikationsendgeräte und
Funkausrüstungen des Abkommens aufgenommen.

Name, Kurzbezeichnung und Kontaktperson der Konformitätsbewertungsstelle:
Name: Phoenix Testlab GmbH
Telefon: +49 5235 9500 24
Fax: +49 5235 9500 28
E-Mail-Adresse: bentje.holger@phoenix-testlab.de
Anschrift: Königswinkel 10, 32825 Blomberg, Deutschland
Internet-Adresse: http://www.phoenix-testlab.de
Kontaktperson: Holger Bentje

Die Zulassung gilt für folgende Produkte und Konformitätsbewertungsverfahren:
In Bezug auf das Funkverkehrsgesetz (Radio Law):
In Artikel 38-2 Absatz 1 Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3 des Funkverkehrsgesetzes beschriebene
Funkausrüstungen

2. Dieser Beschluss ist in zwei Urschriften abgefasst und wird von den beiden Vorsitzenden unterzeichnet.
Er tritt zum Zeitpunkt der letzten Unterschrift in Kraft.

Unterzeichnet in Tokyo am 12. Juni 2006.

Im Namen Japans

Komiko ICHIKAWA

Unterzeichnet in Brüssel am 31. Mai 2006.

Im Namen der Europäischen Gemeinschaft

Andra KOKE
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(In Anwendung von Titel V des Vertrags über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

GEMEINSAME AKTION 2006/708/GASP DES RATES

vom 17. Oktober 2006

zur Änderung und Verlängerung der Gemeinsamen Aktion 2005/190/GASP betreffend die
integrierte Mission der Europäischen Union zur Stützung der Rechtsstaatlichkeit im Irak,

EUJUST LEX

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 14,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 12. Juni 2006 ist der Rat im Anschluss an eine
Überprüfung der Mission durch den Generalsekretär/Ho-
hen Vertreter übereingekommen, die EUJUST LEX über
das Ende der gegenwärtigen Laufzeit hinaus um 18 Mo-
nate, bis zum 31. Dezember 2007, zu verlängern.

(2) Am selben Tag nahm der Rat die Gemeinsame Aktion
2006/413/GASP zur Änderung und Verlängerung der
Gemeinsamen Aktion 2005/190/GASP betreffend die in-
tegrierte Mission der Europäischen Union zur Stützung
der Rechtsstaatlichkeit im Irak, EUJUST LEX (1), an. Diese
Gemeinsame Aktion erstreckt sich auf die erste Phase der
Verlängerung, d. h. bis zum 31. Oktober 2006.

(3) Die vorliegende Gemeinsame Aktion sollte die Grundlage
für die zweite Verlängerungsphase, d. h. bis zum
31. Dezember 2007, bilden.

(4) Die Gemeinsame Aktion 2005/190/GASP (2) sollte ent-
sprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE GEMEINSAME AKTION ANGENOMMEN:

Artikel 1

Die Gemeinsame Aktion 2005/190/GASP wird wie folgt geän-
dert:

1. Artikel 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Angesichts der besonderen Sicherheitslage im Irak
werden die Dienstleistungen in Bagdad im Rahmen der Ver-
träge erbracht, die das Vereinigte Königreich mit den Unter-
nehmen abgeschlossen hat, die diese Dienstleistungen erbrin-
gen und in Rechnung stellen. Der Haushalt der EUJUST LEX
deckt diese Ausgaben bis zu einer Höhe von maximal 2,4
Mio. EUR. Das Vereinigte Königreich erstattet dem Rat in
Absprache mit dem Leiter der Mission über diese Ausgaben
angemessen Bericht.“

2. Artikel 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie gilt bis zum 31. Dezember 2007.“

Artikel 2

Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur Deckung
der zusätzlichen Ausgaben für die Mission beläuft sich im Zeit-
raum vom 1. November 2006 bis zum 31. Dezember 2007 auf
11,2 Mio. EUR.

Artikel 3

Diese Gemeinsame Aktion tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

Artikel 4

Diese Gemeinsame Aktion wird im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 17. Oktober 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
E. TUOMIOJA
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